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Gemeinderat.
Beschlutzprotokoll

der öffentlichen Sitzung vom IS . März 1S2«, 3 Uhr
nachmittags.

Vorsitzende: Bgm. Seitz und die GRe. Weigl und
Schorsch.

l . Die GRe. Ing. Biber, Dr. Frankl, Dr. Aline Furtmüller'
Hammerschmid, Rudolf Müller, Rausnitz, Schund, Somitsch und
Weber sind entschuldigt, GR. Eisinger ist beurlaubt.

2 bis 12. Die Anträge zu den Postnummern der Tages¬
ordnung3, 5, 7 bis 9, 11 bis 15 und 20 werden ohne Ver-
Handlung auf Grund des 8 26 der Stadtverfassung an ge-
nommen .7

Berichterstatter VB. Emmerling:
27 P. Z. 1095, P . 3. Von den mit den Gemeinderats¬

beschlüssen vom 15. Jänner 1926, P . Z. 64 und 66, sür die
städtischen Elektrizitätswerke  zur Anschaffung genehmigten
Maschinen find zwei Umformer  in der Unterstation Kaunitz¬
gasse, je ein Umformer in der Unterstation Währing, Mariahilf
und Landstraße und ein Ladeumformer in der Unterstation
Leopoldstadt aufzustellen. Für die Errichtung der Fundamente wird
vorbehaltlich des anstandslosen Ergebnisses der Bauverhandlung die
Baubewilligung erteilt.

Berichterstatter GR. Alt:
3. P. Z. 1033, P. 5. Folgende auf Grund des H96 G.-V.

getroffene Verfügung wird nachträglich genehmigt:
Die Gemeinde Wien kauft von Herrn Wilhelm Schrantz, 4. Prinz

Eugen-Straße 72 und Frau Luise(auch Lisa) Schrantz, 6. Windmühl¬
gasse 26 zum Pauschalpreise von 90.000 8 nachstehende Liegen-

. schäften,  sämtlich inneliegend im Grundbuche Jnzersdorf-Stadt:
7 BaustelleU, Kat.-Parz. 838/14, Einl.-Z. 1424, Baustelle III,
Mat.-Parz. 838/15, Einl.-Z. 1425. Baustelle VI, Kat.-Parz. 838/18,
Einl.-Z. 1427, Baustelle VII, Kat.-Parz. 838/19, Einl.-Z. 1428,
Baustelle VIII, Kat.-Parz. 838/20, Einl.-Z. 1429, Baustelle IX,
Kat.-Parz. 838/21, Einl.-Z. 1430, BaustelleX, Kat.-Parz. 838/22,
Einl.-Z. 1431, Baustelle XI, Kat.-Parz. 838/23, Einl.-Z. 1432,
Baustelle XII, Kat.-Parz. 838/24, Einl.-Z. 1433, Baustelle XIII,
Kat.-Parz. 838/25, Einl.-Z. 1434, Baustelle XIV. Kat.-Parz.838/26,
Einl..Z. 1435, Baustelle XV, Kat.-Parz. 838/27, Einl.-Z. 1436,
Baustelle6 (Baustellenfragment), Kat.-Parz. 838/29, Einl.-Z. 1438,
Baustelle1, Kat.-Parz. 838/1, Einl.-Z. 180, Baustelle1, Kat.-
Parz. 835/5, Einl.-Z. 180, Baustelle2, Kat.-Parz. 838/3, 835/4,
Einl.-Z. 181, Baustelle3, Kat.-Parz. 838/4, 835/3, Einl.-Z. 182,

Baustelle4, Kat.-Parz. 838/5, 835/2. Einl.-Z. 183, Baustelle5
(Baufragment), Kat.-Parz. 838/6, 835/1, Einl.-Z. 184, im Gesamt-
ausmaße von 13. 622 45  va? unter folgenden Bedingungen:

1. Die Liegenschaften werden übergeben und übernommen , wie sie
liegen und stehen, und vollkommen satz- und — mit Ausnahme der zugunsten
der Gemeinde Wien eingetragenen Reallasten — lastenfrei übertragen.

2. Der Kaufschilling ist binnen drei Tagen nach grundbücherlicher
Einverleibung des Eigentumsrechtes der Genieinde Wien bar zu bezahlen,
worüber im Kaufverträge quittiert wird.

3. Beide Vertragsteile verzichten auf das Recht, den Vertrag wegen
Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes anzufechten.

4. Sämtliche mit dem Rechtsgeschäfte und seiner grundbiicherlichen
Durchführung verbundenen Kosten uno Gebühren , insbesondere die Ueber-
tragungsgebühr und die Wertzuwachsabgabe , hat die Käuferin zu übernehmen.

5. Die Kosten der allfälligen rechtsfreundlichcn Vertretung und die
Legalisierungskosten gehen zu Lasten der Verkäufer.

Berichterstatter GR . Jser:
4.  P . Z. 1082, P. 7. Der Entwurf für die Errichtung

zweier Spielplätze  und eines Turnplatzes in der Kaiser-
Wasser st raße und für die Baumpflanzungen in derj
Stromstraße , Pasettistraße und Durchlaufstraße
im 20. Bezirke längs der städtischen Wohnhausbautenwird mit '
dem bedeckten Kostenerfordernissevon 65.000 8 genehmigt.

5. P . Z. 1074, P. 8. Der Neubau von Haupt¬
unratskanälen in der Fendi gasse  von der Einsiedlergasse
bis zur Siebenbrunnenfeldgaffe, in der Siebenbrunnenfeld¬
gasse  von der Fendigasse bis zur Einsiedlergasse und am unbe- /
nannten öffentlichen Platz von der Siebenbrunnenfeldgasse gegen den
Margarctengürtel im 5. Bezirke wird mit dem bedeckten Kosten-
erfordernisie von 70.000 8 genehmigt.

Berichterstatter GR. Schütz:
k. P. Z. 1027, P. 9. In teilweiser Festsetzung des General-

regulierungs- und Generalbaulinienplanes werden gemäß Z 105
der Bauordnung nachstehende Bestimmungengetroffen:

l . Für die geplante Straße im Zuge des Feldweges,
der gegenüber der Hauptzufahrtsstraße zum Aspern er
Flugfeld  im 21. Bezirke in die Groß-Enzersdorfer Straße ein-
mündet, werden die im Plane des Stadtbauamtes, M.Abt. 18, 95,
rot eingezeichneten und geschrafften Linien als Baulinien genehmigt.
Die Breite dieser Straße wird mit 16 na festgesetzt.

2. Hinter den genehmigten Baulinien sind5 na breite Grund¬
streifen dauernd unverbaut zu belassen, als Vorgärten auszugestalten
und gegen die Straße mit einer gefälligen Abfriedung abzugrenzen.

3. Für die künftigen Straßenhöhen haben die in demselben
Plane blau eingeschriebenenHöhenziffcrn zu gelten.

4. Die Verbauung hat in der Weise zu erfolgen, daß für die
an den genehmigten Baulinien zur Errichtung kommenden Wohn¬
häuser die Bestimmungen über Kleinhäuser gemäßH 82s der Bau¬
ordnung zu gelten haben, jedoch mit der weiteren Einschränkung
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nach 8 82. daß die Wohngebäude nicht mehr als zwei bewohnbare
Geschosse erhalten und die Wirtschaftsgebäude in der Regel nur
ebenerdig ansgeführt werden dürfen.

5. Die auf den einzelnen Liegenschaften aufzuführenden Bau¬
lichkeiten können sowohl freistehend errichtet, als auch einseitig an
die Nachbargrenze angebaut oder auch mit geschlossener Front her¬
gestellt werden. Wird jedoch an eine Nachbargrenze nicht angebaut,
dann ist zwischen dieser und dem nächsten Gebäudeteil ein Zwischen¬
raum von mindestens3 in unverbaut zu belassen. Dauernd sichtbar
bleibende Feuermauern sind zu verputzen und bei einstockhohen Ge¬
bäuden auch zu fassadieren.

6. Das in demselben Plane des Stadtbauamtes braun um¬
ränderte, zwischen der Groß-Enzersdorfer Straße, der Stadtgrenze,
dem Feldweg^ und dem Feldweg 6 gelegene Gebiet wird als
ländliches Gebiet erklärt und der Verwendung für landwirtschaftliche
Zwecke Vorbehalten. Für die Errichtung von Baulichkeiten in diesem
Gebiete können die besonderen Bestimmungen für Bauten in zer¬
streuter Lage gemäß Z 90 der Bauordnung Anwendung finden.

7. P . Z. 1026, P . 11. Die Bestimmungen des Gemeinderats¬
beschlusses vom 11. März 1924, P . Z. 472 (Festsetzung von Park¬
schutzgebieten), werden anläßlich der Errichtung eines Trafikkioskes
in der Baumreihe der Alszeile im 17. Bezirke für diesen Bau
aufgehoben.

8. P . Z. 1075, P . 12. Anläßlich der Aufstellung eines Trafik-
kioskes in der Lassallestraße vor dem Verbindungsbahnviadukt
im 2. Bezirke werden die Bestimmungen des Gemeinderatsbeschlusses
vom 11. März 1924, P . Z. 472 (Festsetzung von Parkschutzgebieten),
für diesen Bau aufgehoben.

Berichterstatter GR. Siegel:
S. P . Z. 1030, P . 13. 1. Der Entwurf für den Ergänzungs-

bau des Bauteiles I der Wohnhausanlage auf dem Gelände
der ehemaligen Krimskykaserne  im 3. Bezirke, Baumgasse
wird mit den Kosten von 351.000 8, die auf Ausgabsrubrik 402/II/1
ihre Deckung zu finden haben, nach den vorgelegten Plänen ge¬
nehmigt. 2. Vorbehaltlich des anstandslosen Ergebnisses der Bau-
verhaudlung wird die Baubewilligung erteilt.

10 . P . Z. 1073, P . 14. 1. In Abänderung des Regulierungs¬
planes werden gemäß ß 105 der Bauordnung für Wien für die
BaublöckeI, II und III am Margaretengürtcl—Fendigasse und Sieben¬
brunnenfeldgasse im 5. Bezirke, die im Plane der M.Abt. 18,
Z. 4440/25, rot eingezeichneten und geschrafften Baulinien genehmigt.
Gleichzeitig wird einer teilweisen fünfstockhohen Bauweise auf
Grund des Entwurfes der Architekten Schmid und Aichinger zu¬
gestimmt. 2. Der Entwurf für den Bau der Wohnhäuser
5. Siebenbrunne nfeldgasse  wird mit dem bedeckten Kosten¬
beträge von 7,440.000 8 nach den vorgelegten Plänen genehmigt.
3. Vorbehaltlich des anstandslosen Ergebnisses der Bauverhandlung
wird die Baubewilligung erteilt. ^

11 . P . Z. 1031, P . 15. Der Aufbau zweier Stockwerke beim
städtischen Volksbade 3. Apostelgasse  18 zwecks Ein¬
richtung von Wannen- und Einzelbrausebädern sowie die Instand¬
setzung der dortselbst bestehenden Abteilungen wird nach dem Entwürfe
des Stadtbauamtes mit einem auf Ausgabsrubrik 513, Invest. P . 1,
bedeckten Kostenerfordernisse von 350.000 8 genehmigt. Vorbehaltlich
des anstandslosen Ergebnisses der Bauverhandlung wird hiefür die
Baubewilligung erteilt.

Berichterstatter GR. Witzmann:
12 . P . Z. 1035, P. 20. Die Gemeinde Wien kauft von dem

Niederösterreichischcn Bauverein  in Wien, 1. Hoher
Markt Nr. 4, zum Preise von 250.000 8 nachstehende Liegen¬
schaften,  und zwar:

a.) die Einl.-Z. 3760, Grundbuch Landstraße, bestehend aus
der Kat.-Parz. 994/25 Bauarea an der Traungasse—Zauner¬
gasse im Ausmaße von 595 12

b) die Einl.-Z. 714, Grundbuch Simmering, bestehend aus
den Kat.-Parz. 952/1, 952/2, 952/3 Acker und 953 Weide an
der Simmeringer Hauptstraße im Ausmaße von 34.933

o) die Eiul.-Z. 2152, Kat.-Parz 589, Einl.-Z . 2153, Kat.-
Parz. 590 und Einl.-Z. 2171, Kat.-Parz. 592, sämtliche Grund¬
buch Unter-Meidling, Baustellen an der Wolfganggasse und Neu-
wallgasse im Ausmaße von zusammen 1514 rn ,̂ ferner

ck) die Liegenschaft Einl.-Z. 2104, Kat.-Parz. 1111 Bauarea
mit Haus, 12. Wolfganggasse 15, Grundbuch Unter-Meidling,

s) die Liegenschaft Einl.-Z. 2105, Kat.-Parz. 1114 Bauarea
mit Haus, 12. Wolfganggasse 13, Grundbuch Unter-Meidling und

k) die Liegenschaft Einl.-Z. 2058, Kat.-Parz. 1270 Bauarea
mit Haus, 12. Flurschützstraße 26 unter folgenden Bedingungen:

t . Die Liegenschaften werden übergeben und übernommen , wie sie liegen
und stehen, und vollkommen satz- und lastenfrei übertragen . 2. Der Verkäufer
haftet weder für ein bestimmtes Ausmaß noch für eine bestimmte Beschaffen¬
heit (Niveaulage ) der kaufgegenständlichen Realitäten . Diese werden in dem
physischen und rechtlichen Zustande übernommen , wie sie sich gegenwärtig
befinden. Insbesondere hastet der Verkäufer nicht für den Bauzustand der
mitverkauften drei Häuser . 3. Der Kaufschilling ist binnen drei Tagen nach
grundbiicherlicher lastenfreier Einverleibung des Eigentumsrechtes der Gemeinde
Wien bar zu bezahlen, worüber im Kaufverträge quittiert wird . 4. Beide
Vertragsteile verzichten aus die Anfechtung des Vertrages wegen Verletzung
über die Hälfte des wahren Wertes . k>. Sämtliche mit dem Rechtsgeschäfte
und dessen grundbücherlicher Durchführung verbundenen Kosten und Gebühren,
insbesondere die Uebertragungsgebühr und die Wertzuwachsabgabe , hat die
Käuferin zu übernehmen . Die Kosten der allfälligen rechtssreundlichen Ver¬
tretung und die Legalisierungskosten gehen zu Lasten des Verkäufers.

Berichterstatter VB . Emmerling:
13 . P . Z. 1098, P. 4. Die Ergänzung der Signalan-

läge der Stadtbahn  wird im vorgeschlagenen Ausmaße geneh-
^migt und hiefür ein Sachkredit von 300.000 8 bewilligt, der im

Jnvestitionswirtschaftsplan für das Jahr 1926 unter dem Kap. X,
Post 2, vorgesehen und durch einen Bankkredit in gleicher Höhe zu
bedecken ist.

(Redner: GR. Kunschak.)
Berichterstatter GR. Jser:

14 . P . Z. 1028, P . 6. Der Entwurf und die Ausführung
für die gärtnerische Ausgestaltung des Engelsplatzes
zwischen der Engerl hstraße und dem Handelskai im 20. Bezirke
werden mit dem auf Ausgabsrubrik 512/3, Invest. „Gartenwesen",
bedeckten Erfordernis von 60.000 8 genehmigt.

(Redner: GR. Stöger.)
Folgender Antrag des GR. Stöger  wird der geschäfts¬

ordnungsmäßigen Behandlung  zugewiesen:
„Bei Errichtung von öffentlichen Garten- und Parkanlagen und

gärtnerischen Ausgestaltungen überhaupt sind nach Möglichkeit Nadel¬
hölzer (Koniferen) heranzuziehen".

Berichterstatter GR. Schütz:
15 P . Z. 1032, P . 10. Für die baulichen Herstellungen

aus Anlaß der Aufstellung eines 15.000 ? 8 Turboaggregates
im Kraftwerke 2. Engerthstraße 199 der städtischen Elektri¬
zitätswerke  wird unter Einhaltung der in der Berhandlungs-
schrift des Wiener Magistrates vom 2. März 1926, M.Abt. 40,
2921, enthaltenen Bedingungen die Baubewilligung erteilt.

(Redner: GR. Körber.)
Berichterstatter GR. Siegel:

1K. P . Z. 1029, P . 16. Das vorgelegte Projekt für die
Umgestaltung des ausgelassenen Hundsturmer Friedhofes
im 12. Bezirke in eine öffentliche Gartenanlage  und Errichtung
eines Jugendspielplatzes  daselbst wird mit einem Gesamt-
erfordernisie von 215.800 8 genehmigt, wovon 36.000 8 auf
Ausgabsrubrik 308/18 „Errichtung eines Spielplatzes auf dem
ehemaligen Hundsturnier Friedhofe" und 179.800 8 auf Aus¬
gabsrubrik 512/2, Investitionen, „Umwandlung des ausgelassenen
Hundsturmer Friedhofes in eine Gartenanlage" bedeckt sind.

(Redner: GR. Josef Müller.)
Berichterstatter GR . Speiser:

17 - P . Z. 1071, P . 17. Die Bestimmungen des Gemeinde-
ratsbeschlusfes vom 27. Juni 1923, P . Z. 6625, Punkt 1 und III,
und des Gemeinderatsbeschluffesvom 27. Juni 1923, P . Z. 6626,
Punkt I und IV, werden mit Wirksamkeit vom 1. November 1925
aufgehoben. An ihre Stelle treten vom gleichen Tage die nach¬
folgenden Bestimmungen:

1/

>/
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1 . Der Gemeinderatsausschuß I wird ermächtigt , den
Direktoren und Leitern  der städtischen Kranken - und
Heilanstalten , V er s vrg n n gsh äuser , des Obdachlosen¬
heimes , ferner den in den großen  Humanitätsanstalten
neben den eigentlichen Leüern (Direktoren ) zugeteilten , hauptsächlich
mit der Führung der wirtschaftlichen Agenden betrauten Verwaltern,
und den Leitern der städtischen Kinderpflegeanstalten (Waisenhäuser,
Erziehungsanstalten , Erziehungs - und Kinderheime , Kinderherbergen)
für die Dauer der tatsächlichen Verwendung auf diesen Posten
unbeschadet der ihnen allenfalls an Stelle der ehemaligen Leiter-
zulagen , beziehungsweise zufolge Gemeinderatsbeschlusses Nom
21 . April 1921 , P . Z . 4940 , als Bürgerschuldirektoren oder
Bürgerschullehrer zuerkannten Stufendifferenzen , eine in die Ruhe-
genußbemessungsgrundlage nicht einrechenbare Anstaltsleitungszulage
zu bewilligen.

2 . Die Anstaltsleitungszulage ist jeweils individuell unter
Berücksichtigung der Art und Größe der Anstalt sowie des
Wirkungskreises und der notwendigen Mehrleistungen des Leiters
festzusetzen . Sie beinhaltet zugleich die Entschädigung für die mit
den Leitungsgeschäften verbundenen Mehrdienstleistungen und für
die Leitung der allenfalls einer dieser Anstalten angegliederten
Schule . Der Bezug einer Gebührenzulage oder die Einzelverrechnung
von Ueberstundeu usw . neben der Anstaltsleitungszulage ist grund¬
sätzlich ausgeschlossen.

3 . Die Anstaltsleitungszulage ist monatlich im nachhinein
auszuzahlen.

4 . Bei der Beförderung eines der im Punkte 1 genannten
Angestellten in das Gehaltsschema der leitenden Beamten wird die
Anstaltsleitungszulage mit dem Tage der Rechtswirkung der
Beförderung um jenen Betrag gekürzt , um den sich die Gehalts-
bezüge durch die Beförderung erhöben.

5 . Die Anstaltsleitungszulagen sind im Falle einer Aenderung
der für die Bestimmung ihrer Höhe maßgebend gewesenen Momente,
sowie bei einer allfälligen Aenderung der allgemeinen Vorschriften
über die Vergütung von Mehrleistungen oder der vorgeschriebenen
normalen Amtszeit neu festzusetzen.

6 . Angestellten , die sich am 1 . November 1925 auf einem
der im Punkte 1 genannten Posten befinden oder einen solchen
während der Geltungsdauer der eingangs erwähnten Gemeinderats,
beschlüsse bekleidet haben , werden unter der Voraussetzung , daß sie
eine hier in Betracht kommende Stelle wenigstens fünf Jahre
ununterbrochen als Angestellte der Gemeinde Wien , beziehungs¬
weise des ehemaligen Landes Niederösterreich innehatten , im Falle
der nicht im Disziplinarwege erfolgten Versetzung in den Ruhestand
zwei Stufen ihrer Bezugsklasse zugerechnet , und zwar auch dann,
wenn sie zu diesem Zeitpunkte in anderweitiger , gemeindedienstlicher
Verwendung stehen . Diese Zurechnung entfällt , wenn einer der
vorgenannten Angestellten nach Inkrafttreten dieses Beschlusses ins
Gehaltsschema der leitenden Beamten übersetzt wird.

(Rednerin : GR . Marie Sch '.ösinger .)

Folgender Antrag  der GR . Marie Sch lösin ger  wird
der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung  zugeführt:

„Die Leitungszulage ist grundsätzlich auch den Leiterinnen
von Kindergärten zu bewilligen . Es ist ehestens eine im Einver¬
nehmen mit der Personalvertretung der Kindergärtnerinnen auszu¬
arbeitende Vorlage dem Gemeinderate vorzulegen . "

18 . P . Z. 1093, P . 18. 1. Die in der Beilage Nr. 26
enthaltene Verei n ba ung mit dem Verbände der Arbeiter¬
schaft der chemischen Industrie  wird genehmigt . 2 . Die

/hieraus sich ergebenden Mchrauslagen von rund 350 .000 8 pro
Jahr sind aus den Betriebsergebnissen zu decken.

P . Z . 1094 , P . 19 . 1 . Der zwischen der Gemeinde
/Wien — städtische El ektrizitätswerke,  beziehungsweise , Ueber-

/landzentrale Ebenfurth und dem Oe st errei ch is ch e n
Metallarbeiterve  r bau de  in Vertretung der Arbeiter der
vorgenannten Unternehmungen abgeschlossene Ko l l e kt i v v e r-
trag  samt dem zuliegenden Verhandlnngsprotvkoll (Beilage Nr . 18)
wird genehmigt . 2 . Die hieraus sich ergebenden Mehrauslagen von

rund 200 .000 8 pro Jahr sind aus den Betriebseigebnissen zu
decken.

(lieber die Geschäftsstücke Post 18 und 19 wird über einem
verhandelt . — Während des Berichtes übernimmt GR . Weigl den
Vorsitz .)

(Redner : GR . Waldsam .)

Folgender Antrag des GR . Waldsam  zu Post 18,
Beilage Nr . 26 , wird angenommen.

Im Abschnitt VI „ Alterszulagen " soll es in der Tabelle
heißen:

Dienstjahr , Gruppe 1/1 , Gruppe 1/2 u . 11, Gruppe 111 u . I V, Gruppe V
27 . u . 28 . 14 -40 13 — 1150 7 20
29 . u . 30 . 15 80 13 — 11 50 7 20
31 .u .folgende 17 .30 13 '— 1150 720

Berichterstatter GR . Breitner:

19 . P. Z. 3402/25 und 3741/25, P . 2. Haupt-
r e ch n un  g s absch  l uß  der Bundeshauptstadt Wien für das
Jahr 1924.

(Fortsetzung der Generaldebatte und Spezialdebatte über die ,
Verwaltungsgruppen I bis VII .) i

(Redner : Die GRe . Kunschak , Dr . Alma Motzko , Ilebelhör
und Erban . — Während der Rede der GR . Dr . Alma Motzko
übernimmt GR . Schorsch , während der Rede des GR . Ilebelhör
übernimmt der Bürgermeister wieder den Vorsitz .)

(Schluß der öffentlichen Sitzungum 9 Uhr 11 Minuten abends .)

Ausschuß
lür öWlvolilili mi>MdnmMseii.

Bericht
über die Sitzung vom 9 . März 1926.

Vorsitzender : GR . Hofbauer.
Amtsf . StR . : Weber.

Anwesende : StR . Siegel , die GRe . Doppler , Fuchs,
Hartmann , Karasek,  Josefine Kurzbauer , Reismann,
Rzehak,  llllreich und Äavrousek;  ferner Sen .R . Ing . Friedl
die Ob .Mag .Re . Dr . Mayr , Dr . Steutter und Dr . Pawlik,
Neg .R . Dr . Kampffmeyer  und Ob .BauR . Ing . Münster.

Schriftführer : Verw .Sekr . Hentschel.

Berichterstatter GR . Rzehak:
(Z . 56 , 57 .) Die dem Franz Steiner und Josef Koch gebührenden

Unfallsrenten werden mit einem einmaligen Betrage abgefertigt.
(Z . 58 , 60 , 61 , 62 .) Vorauszahlungen der Unfallsrenten werden

gewährt an Marie Wrba , Josef Aichner , Franz Herzinger und Josefine
Hofmarcher.

(Z . 59 , M .Abt . 14 , 379 .) Dem Cyrill Kliönik wird ein Vorschuß
auf die Unfallsrente gewährt.

Berichterstatter Ob .Mag .R . Dr . Mayr:
(Z . 65 .) Der Jahresbericht über die Tätigkeit des Wohnungs

amtes pro 1925 wird zur Kenntnis genommen.

Berichterstatter GR . Reismann:

(Z . 48 , 49 , 50 .) Der Magistrat wird beanftragt , die zur Er'
Haltung von Wohnungen in den Häusern 2 . Schreigasse 12 , 12 . Alt-
mannsdorfer Straße 89 — Zoppelgasse 2 und 2 . Am Tabor 18—
Pazmanitengasse 30 erforderlichen Arbeiten im Wege der Ersatzaus¬
führung vornehmen zu lassen . Die veranschlagten Kosten von 6000,
9000 und 9500 8 werden genehmigt . Die Kosten sind sogleich durch
eine Zwangshypothek sicherzustellen und sofort durch Zwangsversteige¬
rung hereinzubringen . Die Kosten werden ans Ausgabsrubrik 402/H/2
verwiesen.
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BerichterstatterStR . Weber:
(Z. 54, M .Abt. 46, 260.) Einigen Siedlungsgenossenschaften

werden die im Magistratsantrage angegebenen Neubauten für 4926
und die dort ersichtlichen Bauvorschüsse unter den im Anträge an¬
geführten Bedingungen genehmigt.

(Z. 52, M .Abt. 45b, 1285 .) Der zur Durchführung der noch
erforderlichen Herstellungsarbeitcn im Hanse 9. Badgasse 14 notwendige
Kostenbetrag von 1200 8 wird genehmigt. Die Kosten werden ans
Ausgabsrubrik 402/U/3 verwiesen.

(Z. 51, M .B .A. 18, 1348 .) Die dem Verein zur Erhaltung
des Mädchenreformrealgymnasiumsin Währing vom magistratischen
Bezirksamt? für den 18. Bezirk zu erteilende Bewilligung zur baulichen
Umgestaltung des Erdgeschosses des städtischen Hauses 18. Gymnasium-
straße 38 wird unter den Bedingungen der Bauverhandlung vom
11. Februar 1926, Z. 1318/26 , bestätigt.

Dem Gemeinderatsausschuß  VI, beziehungsweise Stadt-
senat und Gemeinde rat  werden folgende Dicnststücke vorgclegt:

BerichterstatterStR . Siegel:
(Z. 63, 64.) Die Bauentwürfe für den Ergänzungsbau des Bau¬

teiles 1 der Wohnhausanlageauf dem Gelände der ehemaligen Krinrsky-
kaserne im 3. Bezirke und für den Bau der Wohnhäuser 5. Siebcn-
brunnenfcldgasse werden genehmigt.

Berichterstatter StR . Weber:
(Z. 53, M.Abt 16, 101) Der Musterbaurechtsvertragfür das

Siedlungsgelände„Wolfersberg" wird genehmigt.

Ausschuß
Iw lechMe MMeOeileii.

Bericht
über die Sitzung vom 3. März 1920.

Vorsitzender: GR. Schmid.
Anriss. StR .: Siegel.
Anwesende: Die GRe. Ing . B i ber , D ir i sa mer, Eilend,

Erbau , Ferenz , Iser , Iens chik,  Schütz und SlR . Weber;
ferner StadtbauDior. Ing . Dr. Musil,  die Sen.Re. Ing.
Ducker,  Ing . Fiedler,  Ing . Friedl  und Ing . Jaeger,
Ob.Mag.R . Dr. Wolf,  die Ob.StadtbauRe. Ing . Bittner,
Ing . Fuchs , Ing . Hula,  Ing . Kocmanek  und Ing . Schön-
bruune  r.

Entschuldigt: GR . Rudolf Müller.
Schriftführer: Verw.Ob.Koär. Bittner.
GR. Schmid  eröffnet die Sitzung.

Berichterstatter GR. Jenschik:
(Z. 367, M .Abt. 42, 401 .) Die Erweiterung der Verkaufs¬

stelle für den feeibankmäßigen Verkauf von minderwertigem und bedingt
tauglichem Fleische im Schlachthause Meidling durch Einbeziehung und
Adaptierung des anstoßenden halben Stalles sowie die Aufstellung
eines Eishauses in diesen! Raume wird mit den veranschlagten Kosten
von 10.000 8 genehmigt. Vorbehaltlich des anstandslosen Ergebnisses
der Bauverhandlung wird die Baubewilligung erteilt.

iA. d. Anssch. Vl.)
(Z. 398, M .Abt. 23 b, 452 .) Die Malerarbeiten für den

Wohnhausbau 20. Pappenhcimgassewerden an die Firma A. Danck

M. Fischer übertragen. Die besonderen Bedingnisse werden
zustimmend zur Kenntnis genommen.

<Z. 401 , M .Abt. 23b .) Die Lieferung und Verlegung
von Korksteinplatten für den Bau des Einküchenhauscs 15. Pilgerim-
gaffe wird der Firma KorksteinfabrikA.-G. vormals Kleiner äc Bock¬
meyer übertragen.

(Z. 403, M .Abt. 23 b, 744.) Die Stiegcngrifflieferung für den
Wohnhausbau 3. Baumgasse wird der Firma Josef Stuchly übertragen.
Die besonderen Bedingnissc werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

(Z. 405 , M .Abt. 23b , 583 .) Die Lieferung und Befestigung
von Bretteljalousien für den Bau des Einküchenhauscs 15. Pilgerim-
gasse wird der Firma Richard Grundmann übertragen. Die besonderen
Bedingnisse werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

(Z. 408 , M .Abt. 23 b, 754 .) Die Malerarbeiten für den
Wohnhausbau 11. Drischützgasse werden der Firma Brüder Giuliani
übertragen, Die besonderen Bedingnisse werden genehmigt.

(Z. 409, M .Abt. 23 b, 718.) Die Zimmermalerarbeiten für
den Bau des Einküchenhauscs 15. Pilgerimgasse werden der „Firma"
Rudolf Boubelik übertragen. Die besonderen Bedingnisse iverden
zustimmend zur Kenntnis genommen.

(Z. 440 , M .Abt. 23 b, 746 .) Die Zimmccmalerarbciteufür
den Wohnhausbau 16. Sandlciten, 5. Teil, werden der Firma „Erma"
übertragen. Die besonderen Bedingnisse werden zustimmend zur
Kenntnis genommen.

Berichterstatter GR . Ferenz:
(Z. 374, M .Abt. 27, 136 .) Die Ausführung der laufenden

elektrischen Arbeiten wird für das Jahr 1926 wie folgt vergeben:
1. Bezirk: Ing . Ludwig Schulmeister; 2. Bezirk: Salzer L Thie;
3. Bezirk: Haider L Komp.; 4. Bezirk: W. Wolters; 5. Bezirk: Nickt,
Jäger <L Komp.; 6. Bezirk: Franz Schromm; 7. Bezirk: Franz Willcrt:
8. Bezirk: Alexander Altmann; 9. Bezirk: Sabel L Komp;
10. Bezirk: Johann Stanek; 11. Bezirk: „Prometheus" ; 42. Bezirk:
Funtan L Jancschitz: 43. Bezirk: Hampel <L Komp.; 14. Bezirk: Rich.
Strauß ; 15. Bezirk: Adolf Mazda; 16. Bezirk: Fritz Dalsasso;
17. Bezirk: Ing . Karl Franke L Komp.; 18. Bezirk: Ing . H. Koditschek;
19. Bezirk: Beruh. Spiclmann; 20. Bezirk: Karl Slawitschck; 21. Be-
zirk: A. Wcinberger. Der vorgclegtc Provisorische Entwurf des städtische»
Preistarifes Nr. 25 (elektrische Anlagen) wird genehmigt.

BerichterstatterGR. Jser:
(Z. 356, M.Abt. 22, 402 ) Die Neupflauzuug von Bäumen zur

Ergänzung der bestehenden Baumreihe in der Schanzstraßc zwischen der
Schmutzergasse und der Draskovichgasse im 13. Bezirke wird mit dem
bedeckten Kostenerfordernis von 7000 8 genehmigt. Alle nicht in Eigen¬
regie auszusührenden Arbeiten sind an die Kurrentersteher oder ini
Verhandlungswege zu vergeben.

(Z. 365, M .Abt. 22, 389 .) Der Ankauf einer Motorraseuinäh-
maschine, Modell „Autorekord", von der Firma Gustav Stifter wird
mit dem bedeckten Erfordernis von 3000 8 gcuchmigt.

(Z. 386, M .Abt. 22, 1086 .) Die Durchführung der Erdarbeiter!
für die Umgestaltung des ehemaligen Hundsturnier Friedhofes im
12 Bezirke in eine Gartenanlagc wird vorbehaltlich der Genehmigung
des Entwurfes durch den Gemeinderat der Firma Anton Stcrchcle
übertragen.

(Z. 391, M .Abt. 31, 47 7.) Der Umbau des Hanptnnrats-
kanales in der Humboldtgassc von der Gudrunstraßc bis Or.-Nr. 26 ^
im 10. Bezirke wird mit dem bedeckten Kostencrfordeinisse von 85.000 8 §
genehmigt; die Erd- und Baumeisterarbcitcn werden d:r Bauunter¬
nehmung I . Trinkl L Komp, übertragen.
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(Z . 399 , M .Abt . 23b , 734 .) Die Aiphaltierungsarbeitcn sür
den Wohnhausbau 11 . Herderplatz werden der Firma Robert Felsingcr
übertragen . Die Schwarzdeckerarbcitcn für diesen Bau werden der Firma
Leixncr <5 Komp , übertragen . Die besonderen Bedingnisse werden ge¬
nehmigt.

(Z . 400 , M .Abt . 23b , 735 .) Die Pflasternngsarbeiten für den
Wvhnhausbau 11 . Herdcrplatz werden der Firma Brüder Schwadron
übertragen . Die besonderen Bedingnisse werden genehmigt.

(Z . 402 , M .Abt . 23b , 330 .) Die Pflasternngsarbeiten für den
Wohnhausbau 10 . Friescnplatz werden an die Firma „ Deutsche Keramik " ,
G . m . b . H ., übertragen . Die besonderen Bedingnisse werden zustimmcnd
zur Kenntnis genommen.

Berichterstatter StR . Siegel:

(Z . 368 , M .Abt . 28 , 650 .) Für die Durchführung der laufenden
Steinpflastererhaltungsarbeiten im Jahre 1926 nebst Einbesserung
neuer Pflastersteine sowie sür die Beschaffung des erforderlichen Sandes
und aller einschlägigen Fuhrwerksleistungen wird ein bedecktes Er¬
fordernis von 577 .140 8 genehmigt . Die Erd - und Pflasterungs-
arbeiten in den Bezirken 1 — 21 werden der Gemeinnützigen Bau¬
gesellschaft „ Grundstein " übertragen.

(Z . 376 , M .Abt . 45 , 420 .) Dem städtischen Pächter Josef Kopal
wird anläßlich der Räumung seiner Pachtflächen im 5 . Bezirke an der
verlängerten Siebenbrunnenfeldgasse und Einsiedlergasse eine Abfertigung
von 15 .000 8 unter den im Magistratsberichte gestellten Zahlungs¬
bedingungen gewährt . (A . d . Aussch . VI .)

(Z . 377 , M .Abt . 45 , 5631 .) Dem städtischen Pächter Florian
Schroth wird anläßlich der Räumung seiner Pachtflächen im 10 . Be¬
zirke an der Hasengasse eine Abfertigung im Betrage von 20 .000 8
unter den im Magistratsberichte gestellten Zahlungsbedingungen gewährt.

(A . d . Aussch . VI .)
(Z . 378 , M .Abt . 45 , 109 .) Anläßlich der Räumung der städtischen

Liegenschaften im 19 . Bezirke an der Heiligenstädtcr Straße auf dem
Ried Hagenwiese werden 14 städtischen Pächtern Abfertigungen im
Gesamtbeträge von 49 .000 8 nach dem im Magistratsberichte ersicht¬
lichen Auftcilungsschlüssel und Zahlungsbedingungen sowie die Bei-
stcllung von neun Ersatzwohnungen gewährt . (A . d . Aussch . VI .)

(Z . 379 , M .Abt . 45 , 162 .) Den Zier - und Handelsgärtnern
Franz Ofner , Paul Penthor , Marie Frühmann und Therese Kontner
wird anläßlich der Räumung ihrer städtischen , zum Ausbau der
Gemeindesiedlung erforderlichen Pachtstächen im 11 . Bezirke an der
Simmeringer Hauptstraße und Weißenbvckstraße eine Abfertigung von
je 5500 8 unter den im Magistratsberichte gestellten Zahlungs-
bedingungen gewährt . (A . d . Aussch . VI .)

(Z . 387 , M .Abt . 22 , 493 ) Für die Wohnhausanlage 16 . Sand¬
leitengasse , südlich der projektierten Höhenstraße (Baublvck I, II , III
und IV ) , wird die Plan Verfassung , die Detaillierungsarbeit und die
künstlerische Mitwirkung bei der Bauausführung unter Einhaltung der
vom Stadtbanamte zu treffenden Anordnungen an die Architekten Emil
Hoppe , Otto Schönthal und Franz Matuschek übertragen . Hiedurch
wird der Beschluß vom 30 . April 1924 , A . V, Z . 770 , mit welchem
die Uebertragung dieser Entwurssarbeiten seinerzeit im verringertem
Ausmaße vergeben wurde , aufgehoben.

(Z . 404 , M .Abt . 23 b , 750 .) Die Erd -, Baumeister - und
Eisenbetonarbeiten für den Wohnhausbau 15 . Giselhergasse werden der
Firma Diß <8 Komp , übertragt . Die besonderen Bedingnisse werden
genehmigt.

(Z . 406 , M .Abt . 23 b, 623 .) Die Zimmermannsarbeiten sür den
Wohnhausbau 15 . Chrobakgaffe werden der Firma Zimmerei Wienerberg
übertragen . Die besonderen Bedingnisse werden zvstimmend zur Kenntnis
genommen.

Berichterstatter StadtbauDior . Ing . Dr . Musil:
(Z . 371 , M .Abt . 23 , 373 .) Die Ausführung der Entwässerungs¬

anlagen sür die neue Fricdensbrücke (Brigittabrückc ) wird nach den
vorgelegten Plänen mit dem bedeckten Kostenerfordcrnisse von 106 .000 8
genehmigt und der Firma Waagner -Bir » A .-G . übertragen.

Berichterstatter Sen .R . Ing . Fiedler:

(Z . 392 , M .Abt . 24 , 751 .) Die Anstricharbeiten für die Heizungs -,
Lüftungs - und Badeanlage im städtischen Amalienbade werden der

Firma Franz Riedl ' s Witwe übertragen . Die besonderen Bedingnisse
werden genehmigt.

Berichterstatter Ob .StadtbanR . Ing . Kocmanck:
(Z . 369 , M .Abt . 30 , 1605 .) Für die Imprägnierung von

Makadamstraßen zum Zwecke der Staubfrcimachnng wird ein bedeckter
Sachkredit von 840 .000 8 bewilligt . Den Firmen „Asdag " und
„Allchemin " A .-G . wird die Lieferung der Staubbindemittel und die
Ausführung der Straßenimprägnierungsarbeiten zu gleichen Teilen
übertragen.

Berichterstatter Ob .StadtbanR . Ing . Schönbrunner:
(Z . 389 , M .Abt . 34 u, 4064 .) Die Lieferung des Jahres¬

bedarfes an Schiebern , Fußkrümmcrn , Eckventile , Eckoentilgarnituren,
Spritzhydrantcn , Feuerhydranten und Brunnen im bedeckten Kosten¬
beträge von 100 .000 8 wird nach dem Anträge des Magistrates an
die Firmen „ Vamag " und Wiener Armaturen - und Maschinenbau -A .-G.
vergeben.

Berichterstatter GR . Schütz:
(Z . 2032 , M .B .A . 11 , 1977 .) Die dem Leo Lang vom magi¬

stratischen Bezirksanite für den 11 . Bezirk zu erteilende Baubcwilligung
sür zwei Glashäuser , eine » Schuppen , eine Waschküche und einen Abort
mit Senkgrube auf der Liegenschaft Einl .-Z . 452 , Grundbuch Kaiser-
Ebersdorf , Kat .-Parz . 744/1 Acker, an der Simmeringer Hauptstraße
im 11 . Bezirke wird unter den Bedingungen der Bauverhandlungs¬
schrift bestätigt.

Z . 2033 , M .B .A . 11 , 1762 .) Die dem Matthias Tamandl
vom magistratischen Bezirkamte für den 1l . Bezirk zu erteilende Bau¬
bewilligung für drei Glashäuser mit einem Wächter - und Heizraume
sowie eine Kanzleibaracke auf der Liegenschast Einl .-Z . 548 , Grundbuch
Simmering , Kat .-Parz . 925 Acker, an der Simmeringer Hauptstraße im
11 . Bezirke wird unter den Bedingungen der Bauverhandlungsschrift
bestätigt.

(Z . 297 , M .B .A . 18 , 936 .) Die vom magistratischen Bezirks¬
amte sür den 18 . Bezirk den Eigentümern der Liegenschaft Einl .-
Z . 1113 , Grundbuch Währing , zu erteilende Bewilligung zum Zubaue
einer Veranda an den linken Seitentrakt 18 . Gersthofcr Straße 78
wird unter den Bedingungen der Bauverhandlungsschriften vom 19.
und 26 . Februar 1926 bestätigt.

(Z . 358 , M .B .A . 18 , 815 .) Die der gemeinnützigen Klein¬
garten - uud Baugenossenschaft „ Schafbergsiedlung " , Gen . m . b. H ., zu
erteilende Baubewilligung für die Errichtung einer Sommerhüttc auf
der Kat .-Parz . 686/1 des Grundbuches Dornbach (Obere Kceuzwiese,

E^ iartcnparzelle Nr . 7) im 17 . Bezirke wird unter den in der Ber-
handlungsschrift vom 23 . Jänner 1926 festgesetzten Bedingungen be¬
stätigt . Gleichzeitig werden die für diesen Bau in Anspruch genommenen
und in obiger Vcrhandlungsschrift angeführten Bauerleichternngen zu¬
gestanden.

(Z . 360 , M .B A . 21 , 1882 .) Die vom magistratischen Bezirks¬
amte für den 21 . Bezirk dem Johann und der Josefa Eibensteincr
zu erteilende Baubewilligung für ein Kleinhaus samt Wirtschafts¬
gebäuden auf der Liegenschaft Einl .-Z . 301 , Grundbuch Aspern , wird
unter den Bedingungen der Bauverhandlungsschrift vom 24 . Februar
1926 bestätigt.

(Z . 364 , M .B .A 11 , 585 .) Die der Firma Vereinigte Moutner-
sche Preßhefefabriken vom magistratischen Vezirksamte für den 11 . Be¬
zirk zu erteilende Baubewilligung für einen Zubau zum Verkaufslokal
auf der Liegenschast 11 . Dorfgasse 54 wird unter den Bedingungen
der Bauverhandlungsschrift bestätigt.

(Z . 381 , M .Abt . 36 , 1734 .) Die von der M .Abt . 36 zu
erteilende Baubewilligung für die von Ignaz Jaksch im Einverständnis
mit der Hausverwaltug (M .Abt . 17 ) im Hause 6 . Mollardgasse 32
vorzunehmenden baulichen Herstellungen wird unter den in der Aus¬
nahmeschrift vom 8 . Februar 1926 gestellten Bedingungen bestätigt.

(Z . 382 , M .Abt . 36 , 23151 .) Die von der M .Abt . 36 zu
erteilende Bewilligung für bauliche Umgestaltungen im Gebäude
1 . Werdertorgasse 6 wird unter den vom Gemeinderatsausschuß VI
zufolge Beschlusses vom 20 . Jänner 1926 , Z . 77 , gestellten Be¬
dingungen bestätigt.

(Z . 383 , M .Abt . 36 , 21694 .) Die von der M .Abt . 36 zu
erteilende Baubewilligung zur Errichtung einer Garage in : Hause
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3. Hafengasse 14, wodurch das Hofausmaß von 8'6 Prozent herab-
gemindeit wird, wird zur Kenntnis genommen.

(Z. 388, M .Abt. 40, 19928 ) Die vom Magistrate der Firma
The Neuchatel Asphalte Eompaguy Limited gemäß 8 90 u der Bau¬
ordnung für Wien zu erteilende Baubewilligung für die Errichtung
eines Schuppens im 20. Bezirke, Wehlistraßc 24 wird im Sinne des
8 97 der Bauordnung für Wien unter den in der Bauvcrhandlungs-
schrift vom 19. November 1925 enthaltenen Bedingungen bestätigt.

(Z. 395, M .Abt. 36, 2061 .) Für die Aufstellung eines Wasser-
rohrkesscls von acht Atm. Druck im Hause 3. Paulusgasse 12 wird die
Anwendung der Vorschriften der Verordnung des Bundesministerinms
für Handel und Verkehr vom 27. Februar 1924 , B -G.-Bl . Nr. 59,
als Baucrleichterunggemäß 8 105 der Bauordnung für Wien gegen
Einhaltung der Bedingungen der Bauverhandlungsschrift vom
19 . Februar 1926 zugestanden.

(Z. 396 , M .Abt. 36, 232 .) Die Aufstellung eines Dampf-
kessels von sechs Atm. Druck im Hause 3. Neulinggasse 18 wird unter
Anwendung der Vorschriften der Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Verkehr vom 27. Februar 1924, B .-G.-Bl . Nr. 59,
als Bauerleichtcrunggemäß 8 105 der Bauordnung gegen Einhaltung
der anläßlich der Bauverhandlung vom 20. Jänner 1926 gestellten
Bedingungen zugestanden.

(Z . 397, M.Abt. 36, 23298 .) Die der industriellen Bezirks-
kommission zu erteilende Bewilligung für bauliche Umgestaltungen im
Hause 5. Castelligasse 17 wird unter den in der Aufnahmeschrift vom
9. Jänner 1926 gestellten Bedingungen zur Kenntnis genommen.

Die Magistratsanträge zu nachstehenden Geschäftsstückcn werden
genehmigt und dem Gemeinderate  vorgelegt:

Berichterstatter GR. Jser:
(Z. 370, M .Abt. 22, 401 .) Besämung und gärtnerische Aus¬

gestaltung des Engelsplatzcs im 20. Bezirke; Entwurfsgenehmigung
Berichterstatter StR . Siegel?

(Z 393, M .Abt. 25 a, 546 .) Städtisches Vdlksbad 3. Bezirk,
Apostelgassc, Ausbau von zwei Stockwerken; Entwurfsgenehmigung und
Baubcwilliguug.

(Z. 407, M .Abt. 23 b, 1122 .) Wohnhausbauten auf dem Gelände
der ehemaligen Krimskykascrne3. Bezirk, Baumgasse, Erweiterung des
Bauteiles 1; Entwurfsgenehmigungund Baubewilligung.

Berichterstatter GR. Schütz:
(Z. 359, St .B .A. 17, 3776 .) Karl Stoklasa; Aufstellung eines

Trafikkioskes in der Baumreihc 17. Bezirk, Alszeile, Ecke Kainzgasse»
Aufhebung der Bestimmungen des Gemeinderatsbcschlusses vom 11. März
1924 , P . Z. 472 (Festsetzung von Parkschutzgebieten), für die zu verbauende
Grundfläche.

(Z. 362, M .Abt. 18, 95.) Baulinienbestimmnng für die Liegen¬
schaft Kat.-Parz . 677/2 , Grundbuch Aspern im 21. Bezirke (Feldweg
gegenüber der Hauptzufahrtsstraßezum Flugfeld Aspern).

(Z. 375 , M .Abt. 40, 1408 .) Genieinde Wien; Baubewilliguug
für den Bauteil 2 der Wohnhausanlage auf dem Gelände der ehemaligen
Krimskykaserne im 3. Bezirke.

(Z. 380, M.Abt. 40, 2921 .) „Gemeinde Wien — städtische
Elektrizitätswerke" ; Baubewilligung für bauliche Herstellungen im Kraft¬
werke 2. Bezirk, Engerthstraße 199.

Bezirksvertretungen.
9. Gemeindebezirk, Alsergrund

Oeffentliche Sitzung vom 10. März 1926.
Vorsitzende: BV . Josef Schober  und BVSt . Hans Stöger.
Schriftführer: AmtsR. Altwirth.
Der an Stelle des verstorbenen BR . Neinelt einberufene

BR . Julius Beck leistet die Angelobung.
Casütier Schuh spendet 50 8 für die Armen.
BV. Schober  berichtet über die gemeinsam mit dem

BVSt . Stöger unternommenen Schritte betreffend die Entfernung

der Planken und Lagerplätze am inneren Währingcr Gürtel und
Errichtung einer Gartenanlage daselbst.

BR . Dr . Weiner  beantragt eine bessere Beleuchtung der
Servitengassc, insbesondcrs des Teiles zwischen Grünentorgasse und
Pramergasse. (A n g.)

Zu Mitgliedern des Ortsschulrates werden Richard Laßnigg,
städtischer-Lehrer, Hans Schabes, Revierinspektor der Sicherheitswachc,
zu Ersatzmitgliedern Johanna Lang, städtische Lehrerin, Simon Teich¬
mann, Handelsagent, Eduard Swoboda, Gerichtsbeamter und Dr.
Alfred Neuner, Oberfinanzrat gewählt.

Allgemeine Nachrichten.
Lebensmittelverkehr.

Marktbericht iiber die Woche vom 14. bis 2«. Mürz
1S2 «.

Zugeführt wurden : Gemüse und Grünwaren 15.983 q
(-!- 3019 ), Kartoffeln 6780 g (ft- 386), Obst 4135 q (— 1290),
Agrumen 10.855 Kisten (ft- 3155 ) und 3696 g (ft- 865), Butter
278 g (— 14-3) Eier 1,797 .200 Stück (— 14 900).

Auf dem Rindermarkte wurden im Vergleiche zur Vorwoche um
494 Stück Rinder weniger aufgetrieben. Es notierten: Inländische
Ochsen 95 bis 160 g, ungarische 94 bis 160 g, rumänische 100 bis
l60 g, jugoslavische 95 bis 145 A, tschechoslowakische 140 bis 200 g,
Stiere 100 bis 140 g, Kühe 92 bis 130 x, Büffel 60 bis 70 g,
Beinlvieh 50 bis 90 g. Auf dem Jung - und Stechviehmarkte no¬
tierten : Lebende Kälber 150 bis 230 x, ausgeweidete 180 bis
280 g, Fleischschweine 210 bis 270 g, Fettschweine 210 bis 260 g,
Lämmer 120 bis 260 g, Schafe im Fell 110 bis 180 x, ohne Fell
130 bis 250 g, Kitze 190 bis 300 x, Ziegen 60 bis 100 x. Auf
dem Schweinemarkte notierten: Lebende Fleischschweine 170 bis 220 g,
lebende Fettschweine 180 bis 220 g per 1 Kg.

In der Großmarkthalle, Abteilung für Fleischwaren, verminderten
sich die Bahnzufuhren im Vergleiche zur Vorwoche um 180 Tonnen.
Die Zufuhren per Achse waren sehr günstig. Im Kleiuvcrkaufe blieben
im Vergleiche zur Vorwoche sämtliche Preise unverändert. Der Fisch¬
markt in der Großmarkthallewurde im gleichen Ausmaße wie in der
Vorwoche beschickt, bei Geflügel und Wildbret haben sich die Zufuhren
gegen die Vorwoche verdoppelt.

Baubewegung
vom 20. bis 23 . März  1926.

Gesuche um Baubewilligungen.
Verschiedene Bauten.

2. Bezirk:  Kegelbahn , Ausstellungsstraße, Prater , vom Deutschen Schul¬
vereine Prater Teutonen , Bauführer Wenzel Boska (4379 ).

,, „ Abortanlage, Prater , Hütte Nr. 65 , von Joses und Käthe Gabriel,
Bauführer Hans Lukitsch(4423 ).

„ „ Magazin und Kanzleigebände, Am Donaukanal , erster Vorkai,
von Karl Wichtl, Bauführer Franz Hansal (4470 ) .

3 . Bezirk:  Verkausspavillon , ErdbergstiHße 114, von Max Eigner (4421 ) .
4. Bezirk:  Kanal , Schönburggasse 2, von Matth , und D . Groß, Bauführer

Anton Fuchs (4351)
5 . Bezirk:  Kellermagazin , Anzengrubergasse 22, von Ludwig Chytil, Bau¬

führer Sterba L Pahl (4526) .
„ „ Hofüberdeckung rc., Margaretenstraße 132, von Dr . Ignaz

Weintraub, Bauführer L. Fidermuc (4554 ).

81 eüüiulll8lne Karl VMM
( (ZmUncisi ' Qnsi 'MvvSi'ks , <3 . rri . d . l-ft.)
Uklsn , III., « snnusvg 112 . — 7sl . SS -0 -S2
Linken, panästeine , Pflastersteine, tzuaäern , IViarmor-
srdeilen, Denkmäler. kloeov lelstuugsISblge UvrksdvUivdv.
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6. Bezirk : Waschraum, Dürergasse 16, von Ludwig Schwarz, Bausührer
Ed. Frühschütz(4488)

17. Bezirk:  Riegelwandbau und Holzschuppen, Bollbadgasse—XlSzeile, von
Franz Wilda, Bausührer Ing . Johann Groß (2376).

18. Bezirk:  Berandazubau , Pötzleinsdorser Straße 130, von Arne Bablik,
Bauführer Ing . Max Haupt (978).

20. Bezirk:  Werkstätte. Marchfeldstraße14, von den Ambrasitwerken, Bau.
sührer Alphart Wagner (4485).

21. Bezirk.  Portalvergrößerung , Brünner Straße 16, von Al»i» Biwald,
Bausührer H. Horak (2784).

Adaptierungen.
5. Bezirk:  Grängasse 32, Fr . Weigang (4422).
„ „ Bachergasse3, Herbert Liebisch(4529).
7. Bezirk:  Lindengasse 40, Ing . Otto Fischer (4592).
8. Bezirk:  Albertgasse 49, Arnold <L Köhler (4476).

21. Bezirk:  Haideweg 860, Viktor Frömmel (2796).
Renovierungen

2. Bezirk:  Große Schiffgasse2, Karl Michna (4478).
3. Bezirk:  Steingaffe 36, Oskar Brill (4399).
„ „ Löwengasse 53, Lorenz Netzl(4472).
5. Bezirk:  Bachergasse3, H. Wols <L S . Steiner (4398).
9. Bezirk:  Berggasse 3, Franz Pölz (4494).
„ „ Berggasse5, Franz Pölz (4495).

18 Bezirk.  Witthauergasse 31, Josef Fucik (500).
„ „ Weimarer Straße 15, Emil Kristinut (169).
„ „ Bastiengasse 23, Ignaz Köck(773).

20. Bezirk:  Streffleurgasse 3, K. E. Demel (4419).
Demolierung.

2. Bezirk:  Taborstraße 46, von K. Wetterschneider(4588).
Parzellierungen.

12. Bezirk:  Hetzendorf Einl .-Z. 749 und 750, von Emil Klemt, Bausührer
Dr . Ungethüm (4489).

19. Bezirk:  Kahlenbergstraße Einl .-Z. 879 bis 884, von der Vaterländischen
BaugesellschaftA.-G. (4551).

Gesuche um Baulinienbeflimmung , beziehungsweise um
Bekanntgabe der Aussieckung der Baulinien wurden

überreicht:
18. Bezirk:  Pötzleinsdorf Einl .-Z. 1057 und 860, Kat.-Parz . 350/14 und

351/1, von Hans Plank (1001, 1002).
„ „ Dempschergasse 17, Einl .-Z. 653 Währing, von Mise Gprun»

(1039).

Arbeiten und Lieferungen.
Die Behelfe (Pläne , Profile , Ausmaße, Kostenanschläge, vedingnifie

usw.) können, falls nicht etwas anderes angegeben ist, in der betreffenden
Magistratsbauabteilung während der gewöhnlichen AmtSstnnden Ungesehen
werden. - Die Bedingniffe können, insoferne sie überhaupt verkäuflichsind,
bei der städtischenHauptkafse zu den festgesetzte» Preisen bezogen werden. —
Die Anbote sind in der in den Bedingnissen vorgeschriebenenForm zu über-
reichen. — Aus verspätet einlangende oder nicht vorschriftsmäßig abgefaßte
Anbote wird keine Rücksicht genommen. — Der Gemeinde bleibt die sreie
Auswahl unter den Bewerbern, aber auch die Ablehnung aller Anbote g».
wahrt. — Nähere Auskünfte werden in der betreffenden Magistrat«- oder
Magistratsbauabteilung erteilt.

Anbotauss chreibungen.
M.Abt. 33 b, 1490.

Schloffer (Gewichts ) arbeiten
für den Wohnhausbau 11. Herderplatz.

Anbotverhandlungam 1. April, 12 Uhr, in derM.Abt. 23 b,
Rathaus, Mezzanin, Tür 37.

M .Abt. 97 , 1S41.

Gas - uud Wafserleitungseinrichtungsarbeiten
im städtischen WohnhauSbau 16. Thaliastraße 113.

Anbotverhandlungam 7. April, 10 Uhr, in der M.Abt 27,
1. Rathaus, Mezzanin, Stiege 8, Tür 31.

M.Abt. 23 a, 598.
Erd -, Baumeister - «ud Eisenbetonarbeiten

für den Zubau bei der Großmarkthalle, 3. Vordere Zollamtsstraße.
Anbotverhandlung am 8. April, 9 Uhr, in der M.Abt. 23 g,

1. neues Amtshaus, 1. Stock, Zimmer 13.

M.Abt. 24, 937.
Umbau der bestehenden Warmwasserbereitungsanlage

im Pavillon XV des städtischen Versorgungsheimes in Lainz.
Anbotverhandlung am 9. April, 9 Uhr, in der M.Abt. 34,

neues Amtshaus, 1. Ebcndorferstraße1, 5. Stock.

Kalendarium.
Die t» Klammer» Keigesetzte Zahl bezeichnet jener Heft de» Amtsblattes, in welcdem

dir «nbstousschreiLuns au»führlich enthalten ist.

3b März, 12 Uhr. (M.Abt. 25 a.) Zimmermannsarbeiten für die
Errichtung eines Schwimm-, Sonnen- und Luftbades im
16. Bezirke an der Steinhofskraße(Heft 22).

— halb 3 Uhr. (M.Abt. 33.) Verkauf der diesjährigen Gras¬
fechsung an den nächst den Wienflußregulierungsanlagen in
Hadersdorf-Weidlingau und Hacking gelegenen Gründen der
Gemeinde Wien (Heft 21).

36. März, 9 Uhr. (M.Abt. 23b.) Erd-, Baumeister, und Eisen¬
betonarbeiten für den Wohnhausbau 10. Dampfgasse—Neilreich¬
gasse—Hasengasse(Heft 22).

— 9 Uhr. (M.Abt. 23 b.) Gewichtsschlosserarbeiten für den Wohn¬
hausbau 19. Felix Mottl-Straße, 2. Teil (Heft 22).

— 9 Uhr. (M.Abt. 23b.) Erd-, Baumeister- und Eisenbetonarbeiten
für den Wohnhausbau 16. Thaliastraße 113 (Heft 22).

— halb 10 Uhr. (M.Abt. 23b.) Gründungsarbeiten für den
Wohnhausbau 10. Dampfgasse— Neilreichgasse— Hasengasse
(Heft 23).

— 10 Uhr. (M.Abt. 28.) Straßenherstellung in der Stutterheim-
straße von Guntherstraße bis Gablenzgasse im IS. Bezirke(Heft 22).

— 10 Uhr. (MAbt. 31.) Umbau des Hauptunratskanales
in der Canisiusgasse, Sobieskigasse und Pulverturmgasse im
9. Bezirke(Heft 19).

— halb 11 Uhr. (M.Abt. 28.) Pflasterungen im 6., 7. und
16. Bezirke(H«ft 22).

— halb 12 Uhr. (M.Abt. 23 b.) Zimmermalerarbeitcn für den
Wohnhausbau 11. Geiselbergstraße(Heft 22).

29. März, 9 Uhr. (M.Abt. 23b.) Spenglcrarbeiten für den Wohn-
Hausbau9. Marktgasse(Heft 23).

— halb 10 Uhr. (M.Abt. 23b ) Anstreicherarbeiten für den Wohn-
Hausbau 15. Chrobakgasse(Heft 23).

— 10 Uhr. (M.Abt. 23b ) Glaserarbeiten für den Wohnhausbau
12. Steinbauergasse(Heft 23).

— 10 Uhl. (M.Abt. 31.) Umbau des Hauptunratskanales in
der Margaretenstraße von der Reinprechtsdorfer Straße bis
zur Spengergasse und in der Spengergasse von der Margareten¬
straße bis zur Arbeitergasse im 5. Bezirke(Heft 20).
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I . April , 11 Uhr . (M .Abt . 2S u.) Verkauf der diesjährigen Gras-
sechsung im städtischen Strandbadc „Gänsehäufel " (Heft 23 ) .

12 Uhr. M .Abt. 23 b.) Schlosser(Gewichts)arbeiten für den
Wohnhausbau 11 . Hcrderplatz (Heft 24 ).

7. April , 10 Uhr. (M.Abt. 27.) Gas- und Wasserleitungseinrichtuugs-
arbeiten im städtischen Wohnhausbau 16 . Thaliastraße 113
'Heft 24 ) .

Z. April , 9 Uhr . (M .Abt . 23 u.) Erd -, Baumeister - und Eistubetvn-
arbeiten für den Zubau bei der Großmarkthalle (Heft 24 ) .

9. April , 9 Uhr. (M.Abt. 24.) Umbau der bestehenden Warmwasser¬
bereitungsanlage im Pavillon XV des städtischen Versorgungs-
Heimes in Lainz (Heft 24 ) .

lii . April , 10 Uhr . (M .Abt . 31 .) Neubau von Hauptunratskanälen
in der Unter -Meidlingcr Straße und in den uiibcnannten Gassen I
und II im 12 . Bezirke (Heft 2l ) .

Ergebnisse.
Die mil *) be^etchneren Anbote sämtlich noch nicht durchgrrrchnet , daher sind die

Preise nicht endgültig

Laufende Afphaltpflastrrarbeilen im Jahre 1926
Anbvtverhandlung am 18 . März.

Es offerierten in Prozenten Nachlaß ; „Asdag " 10 ; Breuer 5 ; Karl
Günther Asphaltarbeiten 8 ; Erd -, Beton -, Stampf - und Gußasphalt 4, Kunst-
asphalt 8, Synthetischasphalt 15 : Hanmann 's Witwe Söhne Aufz. 200;
Josef Losos 10 ; Posnansky ckc Strehlitz ohne Stanipfasphalt nur für 20 . und
21 . Bezirk Ausz. 190 ; The Nenchatel Natnrasphalt.

Laufende Holzpflasterarbeiten im Jahre 1926.
Aubotverhandlung am 18 . März.

Es offerierten in Prozenten Nachlaß : „Asdag " 1 bis 21 . Bezirk 10;
Guido Rütgers 1., 2 ., 9. und 20 . Bezirk 20, 3. bis 8. Bezirk 13, 10. bis
13 . Bezirk 7, 14. bis 19. und 2 >. Bezirk 11 ; Schrabetz L Komp. 1. bis 5.
und 9. Bezirk 10, 6 . bis 8., 14 ., 1b. und 20. Bezirk 16, 10. bis 13., 16. bis
19 . Bezirk 5.

Gas - und Wafferleitungsinstallationsarbeiten am Bau
3. Baningaste .*)

Aubotverhandlung am 18 . Mürz.
Es offerierten in Schilling : Adolf Zimmer 77.675 03 ; Ing . S .eiudling

L Komp 23.257 01 ; Johann Wenz 18.202 72 ; „Kraft und Wärme " 26 524 98;
I . Med 19.935 08 ; Joses Drlica 24 55047 ; Ing . Karl Franke Komp.
22 .756 06 ; Anton Frank 22.48549 ; „Wimeg " (unvollständig ) ; Josef Holickp
40.830 83 ; Ignaz Skopek 30 .270 91 ; Ferd . Schremmer 22 .882 21 ; Gebrüder
Medek 27 .652 65.

Wohnhansbau IS . Chrobakgaste . *)
Anbotverhandlung am 19 . März.

Es offerierten in Schilling für die Spenglerarbeilen (u - -- ohne,
b — mit Material ) : Franz Kern u 576282 , !> 11.696 66 ; Julius Mach
s 4871, b 10.609 ; Malter Haftel b 8640 ; Kretzner cki Plaschkes n 429712,
b 8741 90 ; Johann Pernesch b 8025 18 ; Ignaz Rindler l, 9734 ; Adolf
Reininger b 11.972 50 ; Ignaz Skopek u 4322 , b 9125 ; „Wimeg" u 4457,
b 9464 ; Josef Karp d 10.960 : Anton Neukirch a 4413 , V 9743 ; Fritz Roll
er 3017 , d 10.072 ; Leopold Hubmer n 3159 67, b 77.701 97 ; Alois Badstöber
n 4287 70, li 9292 40 ; Josef Wellner n 4202 40, l, 9680 ; Friedrich Katlcin
d 870490 ; Viktor Chmelicek s. 4645 60, li 12.84420 ; Ed . Müller 6c Komp,
g. 4484 , d 983550 ; Karl Schutzmann u 417601 , 6 859354 ; Alex. Weiler
rr 3914 45, b 8897 85 : Alfred Frömmel k 9439 ; Friedrich Polansky a 5620 06,
b 10.639 ; Ignaz Reingruber b 9292 75;

für die Ziegeldeckerarbeite n:  Vinzenz Posch 1536 ; Josef
Brunner 1800 ; Vinzenz Wilpert suri . 1776 : Karl Salzmann 2160 ; Rudolf
Holoschy 1800 ; Leopold Riccius 1872 ; Aug Riccius 1848 ; Josef Neukirch
1800 ; Neukirch 6c Götzinger 1836 ; Georg Mendrik 2700 ; „Grundstein " 1920;
Karl Vawra 1920 ; Rudolf Seifert 2220 ; Julius Scherzer 1680 ; Joh . Gütling 's
Witwe 1860 ; Jos . Jandl 's Witwe 2100 ; Hugo Rnckwa 1860.

Anstreicherarbeiten für den Wohnhansbau 9. Markt¬
gaffe .' )

Anbotverhandlung am 22 . März.
Es offerirten in Schilling : Rudolf Jüttner 6c Bruder 16.806 60 ; Joses

Auer 17.818 ; Karl Konzhoser 17.860 -60 ; Ferdinand Petritz 18 .516 ; Josef
Groß 17 634 -15 ; Karl Rößler 19.130 50 ; „Erma " 15.545 ; Ed . 6c Rudolf

Koczwera 16.225 ; Meißl 6c Komp. 18 16810 ; Joses Kirowitz 18.224 ; Alois
Bernhard 16.056 80 ; Roman Scherr 10.78180 ; Klug 6c König 16.533 : Franz
Benesch 16.077 -51 ; Robert Blümel 27 .28980 ; Atois Düller 15 .634 : Matthäus
Stank » 17.427 ; Karl Ertl 6c Christian Gnndlach 15 041 ; Rudolf Bazant
18 .481 ; Matthias Wanilsch 17.611 ; A. Danek 6c M . Fischer 17.854 86 ; Karl
Hanel 16 080 ; Joses Velin 16 867 -80 ; Ad . Vonderheid 16.021 30 ; Alois Kolb
17.598 50 : Johann Fuchs 15.497 10; Eisenschutzgesellschift 20 .950 ; Franz
Jtlek 16 869 ; Rudolf Hoher 16.517 ; Franz Achatzy >6.369 50 ; Bläßy 6c Novotny
18.890 ; Produktivbau , Kriegerheinistätten 18.208 25 ; Emil Zimentstark 16.354;
Leopold Spieler 16.400 50 ; Ludwig Plott 24 .60407.

Zimmermalerarbeiten für den Wohnhansbau
IS . Maltisplatz .*)

Anbotverhandlung am 22 . März.
Es offerierten in Schilling : Roman Scherr 17.369 30 ; Rud . Jüttner

<5: Bruder 16.364 ; Johann Kronfuß 14.162 ; Bläßy 6c Nowotny 12.667;
Ferd . Petritz >3.630 79 ; Johann Bitzan 14.083 : „Grundstein " 13.470 ; Rud.
Boubelik 12.081 ; „Erma " 12.555 ; Martin Schefzik 9 614 ; Georg Kadletz
13 .171 ; Ludwig Koller 13 .171 ; Rudolf Zingl 21 .857 38 ; Anton Hochreiter
>2.160 ; Alois Bernhard 11.41686 ; Leop. Klug 12.357 ; Franz Benesch
11.201 ; Heinrich Rumpl 9576 ; Hans Schimmel 9622 -70 ; Alois Tüller
14 .201 ; Emil Grotte 13 .954 ; Karl Ertl 14 .922 ; Alois Danek 6c M . Fischer
14.998 ; Johann Scheer 12.16120 ; Karl Wehle 14 .652 ; Zuckerberg 6c Komp.
15 244 20 ; Akademikerwerkstätte 30 .773 27 ; Franz Achatzy 11.652 ; Rudolf
Hgyer 11 .802 ; Johann Serani 12 .009 95 ; Alex. Röhrer 11.634.

Vergebungen.
Wohnhandbanten . 3. Baum gaffe;  Schlosserarbeiten an Schneider 6i

Wawrowetz , dlnstreicherarbeiten an Friedrich Qnante.
5 . E i n s i e d l e r g a s se: Plattenpflastcrnngsarbciten an Friedrich

Marmorek , Malerarbeiten an „Erma ".
15. O c v e r s e e st r a tz e—L ö s che n k o h l g a s s e: Erd -, Baumeister-

und Eisenbetonarbeiten an Hechtl 6c Komp.
18. Gentzgasse  45 : Erd -, Baumeister - und Eisenbetonarbeiten an

Ing . A. Spritzer.
18 . K r e u z g a s s e — P a u l i n e n g a s s e : Lieferung der Kunststei»-

bänke an „Austria " .
20 . Wehlistraße,  Block II : Herstellung der Kleinschlagpslasterung'

in den Durchfahrten an „Grundstein ".
21. S t e i g e n t e s chg a s se: Schlosscr(Gewichts )arbciten an „Wino g".
21 . Prager Straße;  Lieferung der Sliegengrisse an Kothinayer 6c

Richter.
Oeffentliche Beleuchtung . Elektrische Jnstallationsarbciten 6 . Wind-

Ntühlgasse an die Produktivgenossenschaft für Elektrotechnik, 12 . Ruckergassc,
18. und 19. Bezirk, Währinger Park an die Brown -Boveriwerke , 12. Arndt¬
straße und 10. Quellenstraße an „Ericssvit ", 12. Aßmayergasse an die Elektro-
bau -A.-G., 3 . Reisnerstraße an die Siemens -Schuckertwerke »nd 5. Margareten¬
straße, Ani Hllndstnrm und Bräuhansgasse an die A. E . G .-Union.

Kanäle . Kanalumban 3 Obere Viaduktgasse an K. Dill 6c O. Gladt,
3. Posthorngasse , Tongasse und Lissagasse an Karl Schreiner , 6. Girardi-
gafse an Karl Korn A.-G. tPflastererarbeiten an Georg VoitI ), 7 . Neubau-
gassc und Sicbensterngasse an Joses Foit (Pflastererarbeiten an Georg Voitl ),
4 . Mittcrsteig und Rainergasse an die Allgemeine österreichischeBangesellschaft
(Pflastererarbeiten an Georg Voitl ), Kanalneubau 5. Fendigasse , Sieben-
brunnenfeldgassc und am unbenannten öffentlichen Platz von der Sieben-
brunnenfeldgasse gegen den Margaretengürtel an Karl Korn N.-G.

Amtshauö 18 . Gatterburggasfc 14 . Zintmertualerarbeiten an
„Grundstein ", elektrische Jnstallationsarbeiten an Funtan 6- Janeschitz.

Schwimm - Sonnen - « nd Luftbad 16 . Steinhofstraße . Erd-,
Baumeister - und Eisenbetonarbeiten an die Wiener Baugesellschaft, Einrichtung
einer Badewasserreinigungsanlage an die Bamag Büttnerwerke.

Lnegerdenkmal . Fnndierungsarbciten an H. Rella 6c Komp.
Makadamstraßen . Beistellung der Arbeitskräfte für die Instand¬

setzung und lausende Erhaltung im Jahre 1926 für die Bezirke 3 bis 8 und
10 bis 16 an „Grundstein ", l , 2, 9 und >7 bis 21 an Schlepitzka 6c Komp.

Lungenheilstätte „Baumgartner Höhe ". Lieferung und Montage
von zwei neuen gußeisernen Niederdruckdampfkesseln an die Maschienenbau-
A.-G . Körting.

Amalienbad . Herstellung von Sprunggeräten an Waguer-Bir » A G.
Lieferung von 6066 Zinkblech Nr . 11 an Brüder Boschan.
Lieferung von S666 Q.nadratmeter „Triolin " Fnßbodcnbelag

an Stasa A.-G.
Vrdarbeiten für die Umstaltung des ehemaligen Hundsturmer Fried¬

hofes im 12 Bezirke in eine Gartenanlage an Anton Sterchele.

Lieferung von fünf Stück Fünftonnenlastkraftwagen ohne
Ausbau und Bereifung an die Oesterreichischen Saurerwerke.
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Eintragungen in den Erwerbsteuerkataster.
Gewerbennternehmungen.
27. Februar 182« .

(Fortsetzung .)

Hirschler Joses , Gemischtwarenhandel . 2. Malzgasse 14. — Holzer
Franz . Gast- und Schankgewerbe, 19. Silbergasse 10 —12. — Hubl Josef,
Kleinhandel mit Brennmaterialien , 2. Schalichgasse 2. — Kaßner Marie , In¬
haber der Firma Kaßner L Komp ., Handel mit Kamm - und Galanteriewaren,
2. Haidgasse 3. — ' Kiraly Margarete , Modistengewerbe , 2. Körnergasse 2. —
Klausberger Franziska , Verschleiß von Zuckerbäckerwaren, Kanditen , Soda¬
wasser, Fruchtsäften , Marmeladen und Gefrorenem , 12. Pohlgasse 28 . — Klim
Johann , Gemischtwarenhandel , 14. Meiselstraße 45. — KlobuSar Katharina,
Flajchenbierverschleiß , Handel mit Lebens - und Genußmittel » sowie Artikeln
des Haus - und Küchenbedarfes , 12. Wilhelmstraße 9. — Kotzander Armin,
Kleinhandel mit Brennmaterialien , 7. Zieglekgasse 39 . — Kons Sophie , Betrieb
einer elektrischen Wäscherolle, 18. Antonigasse 88 . — Kraupa Anna , Putzerei
für neue Herrenwäsche, 16 . Esfingergasse 20 . — Kubita Marie , Flaschenbier¬
verschleiß, Handel mit Lebens- und Genußmitteln und Artikeln des Haus - und
Küchenbedarfes , 12. Eichenstraße , Meidlinger Bahnhvf . — Lampl Felix , Musiker-
gewerbe, 5. Schönbrunner Straße 90. — Lauber Ludwig , Bücherrevision , 6.
Mariahilfer Straße 37 . — Lichtmann Therese, Marktviklualienhande !, ohne
Obst und Gemüse, 14. Meiselstraße , Stand 178 . — Logemann Paul , Gara¬
gierung von Autos , 6. Strohmayergasse 9. — Lopot Rudolf , Maiktviktualien-
handel , 6 . Markthalle , Damböckgasse 33, 34 und 35. — Lorenz Marie , Ge-
mischtwareuhandel , 14. Mkrzstraße 118 . — Louis Marianne , Gemischtwareu-
handel , 6. Garbergasse 12. - Lukeich Marie , Handel mit Blatt - und Wurzel¬
gemüsen sowie mit Obst und Südfrüchten , 14. Schwendermarkt , Stand 107.
— Maierhofer Hermann , Schlosser, 17. Beheimgasse 56 . — Maurer Christine,
Wäschewarenerzeugung , 3. Barichgasse 20 . — Mayer Franz Karl , Fahrrad-
Verleihung, 14. Braunhirschengassc 35 . — Mensch Hugo , Handel mit Farben,
Lacken und einschlägigen Artikeln, 2. Wolfgang Schmälzl -Gasse 25 . — Mühl¬
berger Franz , Gemischtwarenhaudel , 16. Rankgasse 9. — Mnraschkoff Anna,
Verkauf von Innereien und Flecksiedereien, 12. Niederhosstraße, Markstankr 27.
— Nauer Josef , Schuhmachergewcrbe , 9. Seegasse 21 . — Odehnal Franz,
Anstreichergewcrbe, 18. Schulgasse 62 . — Peez Franz , Drechslergewerbc , 15.
Beingasse 23 . — Pfneudl Amalie Leopoldine , Wäschewarenerzeugung , 12.
Johann Hoffmann -Platz 19. — Pollak Mali , Handel mit Obst und Grün¬
waren , 2. Volkertmarlt , Platz 118 . — Preminger Maische Jtzig , Handel mit
Parfümeriewaren und einschlägigen Artikeln , 12. Niederhofstraße 30. — Prinz
Josef , Bäcker, 2. Springergasse 25 — Rachbauer Karl , Fragnergewerbe , 14
Sueßgasse 26 . — Rasbortschan Eduard , Musikergewerbe, 11. 4te Landen¬
gasse 1. — Rußbacher Johann , Wäschewarenerzeugung , 17 . Zeilergasse 92 . —
Scherz Oskar , Handel mit Tieren und Zutterartikeln sowie Käfigen und sonstigen
Artikel» zur Pflege und Zucht , 15. Turuergasse 3. — Schildböck Therese,
Verschleiß von Lebensmitteln und Handel mit Haushaltungsartikeln , 3. Dietrich¬
gasse 38 . — Schmeidler Fritz, Gemischtwarenhandel im großen , 6. Mariahilfer
Straße 27 . — Schmitt Grete , Verschleiß von Lebensmitteln und Haushaltungs¬
artikeln , 3. Laudstraßer Hauptstraße 131. — Schneider Rosa , Handel mit
Papier -, Schreib - und Knrzwaren , 15. Mariahilfer Straße 143. — Schwarz
Einanuel , Handelsagentur , 14 . Grimmgasse 45 . — Schwarz Osias, Milch¬
meiergewerbe, 2. Obere Augartenstraße , Augarten , Tor 7. — Sebek Judith,
Verschleiß von Lebensmitwln und Haushaltungsartikeln , 3.Laudstraßer Gürtel 35.
— Seligmaun Ignaz , Handel mit Damen - und Herrenstoffen, Textil - und
Fntterwaren , kompletten Brautausstattungen , fertigen Herren - und Damen-
ktcidern, Damen - und Kinderwäsche, Vorhängen , Teppichen und Linoleum,
7. Schottenseldgasse 76. — Singer Kathi, Viktualienhandel , 2. Fugbachgasse 8.
— Somogyi Katharina , Viktualienhandel , 9 . Sechsschimmelgasje 7. — Soukop
Alvts , Gastwirtsgewerbe , 10 . Schrankenberggasse 6. — Spitzer Hilda , Erzeugung
von Tuch -, Schleif - und Polierscheiben , 7. Lindeugasse 49 . — Springer Marie,
Erzeugung von Kräuterhaaröl , 15 . Mareschgasse 4 . — Svetlik Franziska,
Handel mit Kunstblume », 16 . Brüßlgasse 49 . — Suk Karl , Schuhmacher , 15.
Volkergasse 4. — Tickert Anton , Wirtsgewerbe , 17. Wurlitzcrgasse t-9. — Toma-
schek Katharina , Marltsahrergewerbe , 16. Koppstraße 94. — Traxlcr Hedwig,
Lebensmittelhandel , 2 . Franzensbrückenstraße 16. — Trieger Josef , Markt-
sahrergemerbe, 2. Kleine Psarrgasse 28 . - Ullisch Rudols . Unterstnse der Kon¬
zession für Elektrotechnik, für Niederspannung , jedoch eingeschränkt aus die
Herstellung von Anlagen im Anschlüsse an bestehende elektrische Kraftwerke (ein¬
geschränkte Niederspannnngskonzession ), 14. Johnstraße 18. — BalouZek Josef,
Zimmermalergenurbe , 16. Hasnerstraße 80. — Vrzal Franz , Tischler, 2 . Scbolz-
gasse 4. — Warteresiewicz Klemens , Handel mit clektro- und radiotechnischen
Bedarfsartikeln , 9. Liechtensteinstraße 134. — „Wes", Papierwarenfabrik Heinrich

Röster L Komp., vormals Papiersäckeerzeugnag Oskar Wcstfried öc Komp.,
Erzeugung von Papicrwaren aller Art , vorwiegend Papiersäcken, 3. Schrott¬
gasse 5. — Weiser Jctti , Wäschewarenerzeugnng , 2. Große Sperlgasse 13 . —
B . Winterstein 's Sohn , offene Handelsgesellschaft, Großhandel mit Gemischt,
waren , insbesondere mit Landesprodukteu und Hülsensrüchten, 2. Prater-
straße 17. — Zednik Josef , Tischler, 14. Wurmsergasse 24 . — Zitzmann Hilda,
Damenwäscheerzengung , 15. Zwölfergaffe 3.

I. März 182«.
Bauer Josef , Stabzicher , 17. Weidmanngasse 22 . — Berauek Bruno,

Mechaniker, 18. Rathstraße 28 — Braun Karl , Schlosser, 16 . Degengasse 49.
— Offene Handelsgesellschaft Julius Georg Brenner , Handelsagentur und
Kommissionswarenhandel , 9. Hörlgasse 10 — Cerny Gottlieb , Mechaniker,
9. Porzellangisse 14. — Curda Richard , Alleininhaber der Firma Richard
Curda , Lebensmittelhandel , 7. Mariahilfer Straße 32 . — Feingold Abraham,
Wildbret - und Geflügelhandel , 7. Burggasse 78 . — Fuchs Henriette , Handel
mit Papier -, Schreib - und Zeichenrequisiten, 9. Glasergasse 23 . — Götting
Friedrich , Erzeugung kunstgewerblicher Artikel und Spielwaren , 7. Neustist-
gaffe 39 . — Gräßl Johann , Personentransport mit dem Einspännerwagen
Nr . 854, 8. Wickenburggasse 23 . — Groiß Agnes , Gemischtwarenhandel , 2.
Engcrthstraße 229 . — Halek Adrienue , Handel mit Perlmutterknöpsen , 16.
Kirchstetterngasse 53. — Halpert Friedrich , Handel mit Radio - und elektro¬
technischen Artikeln sowie Eisenwaren , 9. Währinger Straße 22 . — Havel
Rudolf , Personentransport mit dem Einspännerwagen , Lizenz Nr . 1296 . — 5.
Schönbrunner Straße 91. — Hille Barbara , Modistengewerbe , 7. Zollergasse 35.
— Hofmaun Karl , Gastwirt , 2. Gaußplatz 1. — Jiudrak Johann , Kleider¬
macher, 10. Columbusgasse 38 . — Juranitsch Anton , Lebensmittelhandel , 2.
Nordbahnstraße 38. — Kahane Marie , Handel mit Rauchrequisiten und
Galanteriewaren , 7. Lindengasse 25. — Karl Christine , Marltsahrergewerbe,
16. Stillsriedplatz 5. — Kaunitz Arpad , Handelsagentur , 2. Scholzgasse 2. —
Kohlmann Samuel Benjamin , Alleiuinhaber der protokollierten Firma Samuel
Kohlmann , Handel mit Getreide , Mahlprodukteu und Hülsenfrüchten im großen,
2. Obere Donanstraße 89 a . — Kopccky Marie , Gemischtwarenverschleiß, 10.
Alxingergasse 73. — Kaschiusky Johanna , Pferdeflcischverschleiß, 10. Hasen¬
gasse 6. — Offene Handelsgesellschaft Krafft <L Uccusie, Handelsagentur und
Kommissionswarenhaudel , 9. Berggasse 8. — Kührner Adolf , Kürschner und
Kappenmacher , 7. Kirchengasse 48 . — Marischka Jojesiue , Frauen - und Kinder-
kleidermachergewcrbe, 10. Buchengasse 59 . — Merz Emilie , Verschleiß von
Kanditen , Zuckerbäckerwaren, Fruchtsästen und Gefrorenem , 11. Kaiser Ebers-
dvrfer Straße 258 . — Novy Johann , Mechaniker , 10 Rechberggasse 9. -
Orozovics Peter , Verkauf von Innereien , Kalb-, Schas - und Schweinefleisch,
16. Brunnenmarkt , Stand Nr . 375. — Oßmann Ernst , Erzeugung von
Parfümerien und kosmetischen Artikeln, 9. Servitengasse 17. — Panz Gertruds,
Flaschenbierverschleiß und Handel mit Lebens- und Genußmitteln und Artikeln
des Haus - und Küchenbedarses , 10 . Kudlichgasse 20 — Pech Marie , Markt¬
fahrergewerbe , 12. Albrechtsbergergasse 5. — Pesch Anna , Gab Wirtsgewerbe,
2. Prater , Hochschaubahu. — Pkerovsky Josef , Verschleiß von Zuckerbäckerwaren
und Kanditen sowie Fruchtjäften , Sodawasser und Gesrorenem , 10 . Laaer
Wald 225 . — Rauchwerger Moses , Kommissionswarenhandel mit Schirmen,
Hüten und Strümpfen , 9. Nußdorfer Straße 7. — Raus Leopold , Musiker,
10. Jagdgassc 37 . — Rutofskh Aloisia , Erzeugung von Kinderluftballons,
Spielwaren und Christbaumschmuck, 20 . Morta aplatz 4. — Sauberer Eleonore,
Konditoreiwarenvcrschleiß mit Fruchtsästeu , 16. Speckbachergasse 33 . — Ge¬
brüder Schacht <L Clement , Ges. m. b. H., Nachf. Weiß -L Komp ., Kommandit¬
gesellschaft, sabriksmäßige Erzeugung von Marzipanzucker und Schokolade¬
waren , 10. Laxenburger Straße 115. — Schild Anton , Fleischverschleiß, 17.
Rokitanskygasse 34 . — Schmelz Julius , Befugnis zur Ausübung der Zahn¬
technik, 2. Rueppgassc 14. Schnabl Joses , Handel mit Fahrrädern und
Bestandteilen von solchen 16. Wilhelminenstraße 61. — Seiser Binzenz,
Schuhmacher , 10. Leibnizgasse 28 . — Somogyi Lili , Erzeugung kunstgewerb¬
licher Handarbeiten im Rahmen des Wäjchewarenerzeugnngsgewerbes , ins¬
besondere von Lampenschirmen aus Seide oder anderen Stoffen und von
Stilarbeiten , 9. Mariannengasse I . — Stehlik Eduard , Handel mit Schuh¬
waren , 16. Herbststraße 65 — Stern Alfred , Handel mit Musikinstrumenten
sowie Fahrrädern und deren Bestandteilen , 10. Ouellenstraße 68. — Tehel
Anna , Lebensmittel - und Konsumwarenverschleiß , 17. Ferchergosse 16 . —
Wechtl Karl , Handel mir Wäsche, Textil - und Wirkwaren , 16. Wichtelgasse 12.
— Weiglmayer Josefine , Handel mit Lebens- und Genußmitteln und Artikeln
des Haus - und Küchenbedarfes, 10. Bucheugasse 79 . — Wimmer Marianne,
Modistengewerbe , 7. Zollergasse 8. — Wix Cäcilie , Kleinhandel mit Brenn¬
materialien , 12. Vierthalergasse 23 — Wolf Moritz , Sammeln von Adressen
von zu vermietenden Wohnungen und Veröffentlichung von Anzeigen über
zu vermietende Wohnungen und Geschäftsräume für eigene Rechnung und
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im eigenen Namen sowie Bekanntgabe dieser Adressen an Wohnungsuchende,
7. Zollergasse 26 . — Ziefer Ludwig , gewerbsmäßige Ausübung der Buch¬
revision und Buchsachverständiger , 10. Raaberbahngasse 30 — Nordbahn¬
molkerei, Ges. m. b. H., Handel mit Milch und Milchprodukten , 2. Nord¬
bahnstraße 30

2. März 1i»2« .
Bauer Marie , MarktviktualicnhanSel , 3 . Äugustinermarkt . Ing.

Blumenfeld Richard , Handelsagentur , 4 . Paulanergasse l>. — Brandstätter
Johanna , Kleinhandel mit Brennmaterialien , 19. Rodlergasse 5. — Cermak
Amalie . Lebensmittel - und Konsumwarenhandel , 16. Bachgasse 22 . — Donat
Pauline , Verschleiß von Zuckerware» und Kanditen , 4. Heumühlgasse 6. -
Eiserle Anna , Fleischverschleiß, 16 Grundsteingasse 27 . Eisinger Ernst,
Handel mit Alteisen und Altmetall , 16. Hyrtlgasse 34 . — Fiszter Ferdinand,
Fleischverschleiß, 3. Schimmelgasse lö . — Gettinger Rudols , Gemischtwaren.
Hantel , 4 . Mühlgasse 9. — Gottwald Wilhelm , Lebensmittelhandel im großen,
4. Argenünierstraße 40 . — Grünmann Berta , Alleininhaberin der Firma
Max Grünmann , Handel mit Holzprodukten , 6. Stadtbahnviadukt 3 . Hart
Karl Alfred , Lebensmittelhandel im großen , 4. Schleifmühlgasse 14. — Holhst
Anton Tischlergewerbc , 4. Schaumburgergasse 1. — Holzner Alexander , Ge¬
mischtwarenhandel im großen , 3. llchatiusgasse 4. — Iamöck Barbara , Lebens-
mittel - und Konsumwarenhandel , 16 . Giundsteingassc 44 . — Karh Dagobert,
Handelsagentur , 4 . Rainergasse 31 . Keßler Leo, Inhaber der Firma Leo
Keßler, Handel mit Textil », Wirk- und Seidenwaren , 4. Paulanergasse 8 . —
Klug Anna , Gemischtwarenhandcl , 16 . Hellgasse 5. Kolar Franz , Handel
mit Obst, Agrumen , Grünwaren und Kartoffeln , 16. Brunnengasse , Stand 206 g.

Krichbanm Anna . Gemischtwarenverschleiß , 3 . Hamburger Straße 91.
KurinLiL Franz , Handel mit Obst Gemüse und Südfrüchten , 4 Starhemberg¬
gasse 27.

' (Das Weitere folgt)
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Fürsorgeabgabe.
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofesund der Abgabebeschwerdekommission.

3. Nachtrag.

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes:
Abgabepflicht.

Gemeinnützige Wohnung s- und Siedlungsge-
nossenjchaften sind abgabepflichtig . Daß es sich nur um
die Fürsorgeabgabe für verwendete fremde Arbeitskräfte handelt, steht
außer Streit . Die Notstandsarbeit der Siedler selbst kam unbestritten
für eine Abgabebemessung nicht in Betracht. Bestritten ist nur, daß
der die fremden Arbeitskräfte verwendende Arbeitgeber bei dieser Ver¬
wendung eine auf Erwerb abzielende Tätigkeit ausübt. Nun sieht aber
der tz 3b der Genossenschaftsstatuten(vergleiche auch die KK 22 und
25 der Statuten) die Möglichkeit eines Reingewinnes vor, welcher vor
allem zur Verzinsung der Anteile der Genossenschafter, dann zur Stär¬
kung des Reservefonds und Hilfsfonds zu verwenden ist. Endlich wird
auch in diesen Paragraphen eine Bestimmung über die Verwendung
eines allfällig sich noch darüber binaus ergebenden Restes des Rein-
gewinnes getroffen. Damit ist aber der erwerbsnirtschaftlickc Charakter
des Unternehmens gegeben. Ob tatsächlich ein Gewinn erzielt wird
oder nicht, ist bedeutungslos, zumal, wie der Verwaltnngsgerichtshof
in seinem Erkenntnisse vom 21. Dezember 1923, Z. 142/5/23,
Nr- 13407 (L) und vom 8. April 1924, Z. 10/23 , Nr. 13511
(^ ), (amtliche Sammlung), entschieden hat, ein erwcrbswirtschaft-
liches Unternehmen schon dann anzunehmen  ist , wenn
die Tätigkeit nicht»einmal aus Erzielung eines Gewinnes, sondern nur
auf den Erwerb von Einnahmen gerichtet ist, die sich für die Deckung
der Betriebskosten  ausreichend erweisen und allenfalls zur
Schaffung von Reserven führen können. Da bei der durch die Sta¬
tuten bestimmten Art  des Unternehmens der Umstand, ob ein
Reingewinn oder ein Gebarungsüberschuß tatsächlich erzielt wird, nicht
von Bedeutung ist, konnte cs auch nicht einen Mangel des Verfahrens
begründen, daß über die Behauptung der Genossenschaft, die Tätigkeit
des Unternehmens bedeute derzeit eine Opferwirtschaft, keine Erhebungen
durchgeführt worden sind. (Erkenntnis vom 17. Oktober 1925, Z.
381/4/25 .)

*

- Gemäß Kl des Gesetzes vom 4. August 1920, L.-G.- u. V.-Bl.
Nr. 728, trifft die Abgabcpflicht denjenigen, der im Gemeindegebiete
von Wien zur Ausübung seiner auf Erwerb abzielenden Tätigkeit
fremde Arbeitskraft verwendet. Diese Tätigkeit besteht im vorliegenden
Falle im Betriebe einer Theaterunternehmung.  Als Inhaber
des Betriebes erscheint gemäß K 1 der Ministerialverordnung vorn
25. November 1850, R.-G.-Bl . Nr. 454, der mit persönlicher Be¬
fugnis versehene Unternehmer. Eine Verpachtung des Theaters bedarf
zu ihrer Rechtsgültigkeit der Genehmigungder Theaterbehörde. Wenn
die Konzessionsinhaberin zu ihrer Unterstützung einen Gesellschafter
herangezogen hat, so hat sie auch auf Grund dieses Vertrages nie auf¬
gehört, die fragliche Theaterunternehmung zu betreiben. Abgesehen davon,
daß der Vertrag als privatrechtliche interne Vereinbarung nicht ge¬
eignet gewesen wäre, die rechtliche Stellung der Beschwerdeführerin als
Inhaberin des Theaterbetriebes gegenüber den Behörden zu beeinflussen.
Es liegen daher hinsichtlich ihrer Abgabepflicht für die im Theater¬
betriebe verwendeten fremden Arbeitskräfte die Voraussetzungen des K 1
des Gesetzes über die Fürsorgeabgabe vor, ohne daß die belangte Be¬

hörde bemüßigt gewesen wäre, eine allenfalls auf Privatrechtlicher Grund-
läge beruhende Verpflichtung des Gesellschafters zur Zahlung der Ab-
gäbe zu berücksichtigen. An dieser Rechtslage kann auch der Umstand
nichts ändern, daß die Zustellungen in Angelegenheit der Fürsorge¬
abgabe direkt an den Gesellschafter erfolgten, da sie an denselben als
Bevollmächtigten des Unternehmers (K 1029 des allgemeinen bürger¬
lichen Gesetzbuches) gerichtet waren und die rechtliche Stellung der
Beschwerdeführerin als Unternehmerindes Theaterbetriebesnicht beein¬
flußten. (Erkenntnis vom 19. Februar 1926, Z. L. 457/25 .)

Fremde Arbeitskraft.
Die belangte Behörde ist angesichts der Tatsache, daß die Wcrt-

konten der angeblich stillen Gesellschafter  nur Gutschriften
und Abhebungen enthalten und keinerlei Buchung vorliegt, kraft deren
ein bestimmter Teil der nicht behobenen Gutschriften der Verfügungs¬
berechtigung des Kontoinhabers entzogen und als Kapitalkontoeinlage
des stillen Gesellschafters bezeichnet ist, davon ausgegangen, daß die
eingetragenen Gutschriften der angeblichen zwei stillen Gesellschafter
nichts anderes als zur Beifügung der beiden stehende Forderungen
sind und mit der Vermögenseinlage eines stillen Gesellschafters, welche
die dauernde Widmung eines Kapitales, beziehungsweise sonstiger Werte
für d>e Zwecke der Unternehmung zur Voraussetzung hat (Art. 250 ff.
des Handelsgesetzbuches), nicht das mindeste zu tun haben.

Der Gerichtshof vermochte darum nicht zu erkennen, daß die
Annahme der angefochtenen Entscheidung, es habe zwischen dem Be¬
schwerdeführer und den beiden Konsorten keine st illeGesellschaft
bestanden, sei es auf einem nicht ordnungsmäßigen Verfahren, sei es
auf einer rechtsirrtümlichen Anschauung beruhe.

Weiters ist außer Zweifel gestellt, daß beide der Firma tatsächlich
Dienste leisten und daß sie einen 50prozcntigcn, beziehungsweise 25
prozentigen Anteil am Reingewinneerhalten, wogegen der Bestand
eines Gesellschaftsverhältnisses  zwar behauptet, nicht aber
erwiesen wurde und überdies für das behauptete Gesellschaftsverhältnis,
soweit überhaupt bestimmte Angaben gemacht wurden, ein juristischer
Inhalt angegeben wnrde, der mit den Bestimmungen des Handels¬
gesetzbuches in Widerspruch gerät. Wenn die Behörde unter diesen Um¬
ständen das Vorliegen des Tatbestandes des K 1 des Gesetzes vom
4. August 1920, n.ö. L.-G.- u. V.-Bl . Nr. 728, angenommen hat, dem-
zufolge an die Gemeinde Wien eine Abgabe zu entrichten hat, wer
im Gemeindegebiete Wien zur Ausübung seiner auf Erwerb abzielen den
Tätigkeit eine fremd; Kraft verwendet, konnte der Gerichtshof hierin
eine Gesetzwidrigkeit nicht erblicken. Denn es genügt nach der Fassung
dieser Bestimmungen für die Abgabepflicht die Tatsache, daß ein Unter¬
nehmer sich für den Zweck seiner Erwerbstätigkeit einer fremden Arbeits-
kraft bedient, es ist aber nicht, wie die Beschwerde vermeint, außerdem
erforderlich, daß die Verwendung auf Grund eines förmlichen Dienst¬
vertrages erfolge. (Erkenntnis vom 25.September 1925, Z. ^ 208/4/25 .)

*

Unbestritten ist, daß Frau W. eine selbständige gewerbeberechtigte
Handelsagentin  ist , die schon seit Jahren Verkaufsgeschäfte der
beschwerdeführenden Firma vermittelt, daß sie auf dem Wiener Platze
Geschäfte in gleichartigen Erzeugnissen für eine andere Firma nicht
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vermitteln darf , daß der Frau W . vertretende Sohn gemeinschaftlich
mit einem Vertreter der beschwerdeführenden Firma an Besprechungen
der Großhändler , die Kunden der beschwerdeführenden Firma sind , nrcht
nur im eigenen Interesse , sondern auch im Aufträge der beschwerde-
führenden Firma teilnimmt , ferner , daß für die Genannte ein Pro¬
visionskonto geführt und halbjährig abgerechnet wird . Desgleichen wurde
auch von dem Sohne der Frau W , zugegeben , daß er gelegentlich seiner
geschäftlichen Anwesenheit in der Tschechoslowakei — er vertritt hin¬
sichtlich anderer Erzeugnisse auch andere Firmen — auch Jnkassi für
die beschwerdeführende Firma übernimmt.

Dieser Tatbestand gibt aber auch eine ausreichende gesetzliche
Grundlage für die Einhebung der Fürsorgeabgabe . Frau W . kann
nicht als eine von der beschwerdeführenden Firma wirtschaftlich unab¬
hängige , mit der beschwerdeführenden Aktiengesellschaft als selbständige
Unternehmerin mit Unternehmerisiko nur in Geschäftsver¬
bindung  stehende Handelsagentin angesehen werden . Die in der
Beschwerde herangezogenen Beispiele des Spediteurs und des Dienst¬
mannes sind mit Rücksicht darauf , daß hier die Eigenschaft eines
selbständigen Unternehmers vorlieot , die — wie gezeigt — bei Frau
W . fehlt , als Parallele unzutreffend . Welche Stelle Frau W . nach
Gewerberecht einnimmt und welches die Behandlung nach erwerbsteuerrecht¬
lichen Normen ist , kommt hier nicht in Betracht . (Erkenntnis vom
17 . November 1925 , Z . ^ 233/4/25 .)

*

Bei einer Leichenbestattungsunternehmung bildet die Beistellung
von Musik und Gesang  einen wesentlichen Bestandteil des
Bestellungsauftrages , den die Firma als Unternehmerin gegen eine
bestimmte Summe entgegennimmt.

Die Firma bedient sich bei Ausführung dieses Bestellungsauftrages
geeigneter Personen , die dadurch dem Erwerbszwecke der Beschwerde¬
führerin dienstbar werden . Diese Personen erscheinen dadurch — wenn
auch nur vorübergehend — wirtschaftlich dem Erwerbsunternehmen
etngegliedert.

Im Sinne des Z 1 des Fürsorgeabgabegesetzes und im Sinne
der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes muß gesagt werden,
daß die Beschwerdeführerin die hier in Betracht kommenden Personen
zur Ausübung ihrer auf Erwerb abzielenden Tätigkeit als fremde
Arbeitskraft verwendet . Es ist vollkommen unentscheidend , ob die Zusam¬
menstellung der Musiker oder Sänger durch die Firma selbst , oder durch
von ihr beauftragte Personen erfolgt , auf die Rechtsform der Inanspruch¬
nahme dieser Personen kommt es nicht an , sondern nur darauf , daß sie
als fremde Arbeitskraft den Betriebscrfolg auslösen helfen . (Erkenntnis
vom 16 . November 1925 , Z . ^ 348/3/25 .)

*

Die Beschwerdeführerin irrt , wenn sie als Voraussetzung für eine
Fürsorgeabgabepflicht ein dauerndesDien st Verhältnis  und
eine dienstliche Unterordnung ansieht . Es genügt , wenn der Zahlungs¬
empfänger vom wirtschaftsorganisatorischen Standpunkte aus als in
die Erwerbsorganisation des Unternehmers eingegliedert , anzusehen ist.
Diese Eingliederung muß durchaus nicht eine dauernde  sein,
keine Bestimmung des Fürsorgeabgabegesetzes spricht dies aus . Es ist
demnach durchaus im Sinne des Gesetzes , wenn im Artikel I,
Absatz 5 der Vollzugsanweisung der niederösterreichischen Landesregierung
vom 13 . Oktober 1920 , L .-G . und V .-Bl . Nr . 780 , unter fremder
Arbeitskraft auch jene Arbeitskraft verstanden wird , welche gegen Ent¬
gelt auch nur vorübergehend verwendet wird . (Erkenntnis vom 9 . Novem¬
ber 1925 , Z . ^ 467/3/25 .)

*

Das Fixum , das der offene Gesellschafter einer
Kommanditgesellschaft  bezieht , unterliegt der Fürsorgeabgabe.

Wenn die Beschwerde meint , daß es nicht angehe , die Rechts¬
stellung des offenen Gesellschafters vom wirtschaftlichen  Gesichts
punkte aus zu beurteilen , so kann dieser Anschauung nicht beigepflichtet
werden . Im vorliegenden Falle handelt es sich nicht um die handels¬
rechtliche Bedeutung des Rechtsverhältnisses der Gesellschafter unterein¬
ander und um das Rechtsverhältnis der Gesellschaft zu dritten Per¬
sonen , sondern um die Feststellung der wirtschaftlichen , für die Abgabe-
bemessung wesentlichen Verhältnisse . Der Abschluß eines förmlichen
DienstvertrageK ist keine wesentliche Voraussetzung dafür , daß man ein

Angestelltenverhältnis als gegeben erachten kann . (Siehe Erkenntnis,
dieses Gerichtshofes vom 3 . Juni 1924 , Z . ^ 54/24/5 .) Aus¬
reichend ist, daß die fremde Arbeitskraft in den Dienst des Ecwerbs-
unternchmens eingestellt , ihm organisatorisch cingegliedert erscheint.

Wenn schließlich die Beschwerde darauf hinweist , daß im vor¬
liegenden Falle auch deshalb von einer fremden Arbeitskraft nicht
gesprochen werden kann , weil der wirtschaftliche Effekt der Tätigkeit
des offenen Gesellschafters auch ihm zugute komme , so ist hiezu zu
bemerken , daß letztere Talsache allerdings richtig ist . Das Fixum aber,
welches er bezieht , kann nicht als Entgelt aufgefaßt werden , das er
sich selbst für die ihm zugute kommende Tätigkeit zahlt , sondern dieses
Entgelt bildet unter allen Umständen eine Betriebsauslage
des Kollektivunternehmens,  das eben ein Unternehmen der
Gesamtheit der Gesellschafter  ist , demgegenüber er als
fremde Arbeitskraft im Sinne des Fürsorgeabgabegesetzes anzusehen
ist . (Erkenntnis vom 15 . September 1925 , Z . ^ 500/4/25 .)

*

Ein Gesellschafter (Kommanditist)  kann vertragsmäßig zu
der Gesellschaft auch in ein Dienstverhältnis treten und hat sodann,
wenn auch nicht im Sinne des gewöhnlichen Sprachgebrauches , so doch
im steuertechnischen Sinne als fremde Arbeitskraft  zu gelten.
Jnjoferne die Beschwerde den Bestand eines Dienstverhältnisses mit dem
Hinweise bestreitet , daß I . B . mit zehn Prozent am Gewinn und
Verlust beteiligt ist und diese seine Beteiligung nur einem Gesellschafts-
Verhältnisse ' entspreche , so ist darauf hinzuwcisen , daß ihm diese Be¬
teiligung nicht nur in seiner Eigenschaft als Kommanditist , sondern
ausdrücklich auch für seine Tätigkeit im Dienste der
Gesellschaft  eingeräumt wurde . (Zu vergleichen Z 14 des
Angestelltengesetzes vom 11 . Mai 1921 , B .-G .-Bl . Nr . 292 .) Wenn
auch kraft dieser Vereinbarung I . B . ungeachtet seiner Tätigkeit unter
Umständen Gefahr läuft , nicht nur keine Entlohnung zu erhalten , sondern
auch die Verluste der Gesellschaft vis zu zehn Prozent mittragen zu
müssen , so darf doch nicht übersehen werden , daß ganz abgesehen davon,
daß er als Gesellschafter auch an dem Verluste teilzunehmen hat , auch
eine derartige Vereinbarung über die Entlohnung nach dem Gesetze
nicht als unzulässig und mit dem Wesen einer Entlohnung im Wider¬
spruch stehend angesehen werden kann (zu vergleichen das Erkenntnis
vom 3 . Jänner 1924 , Z . ^ 281 ), weil eine solche Vereinbarung vor
allem den Zweck verfolgt , den Angestellten im eigenen Interesse zur
Entfaltung einer möglichst eifrigen und ersprießlichen Tätigkeit für die
Gesellschaft anzuspoinen und etwaige Verluste in einzelnen Jahren
durch reiche Gewinne in anderen Jahren leicht ausgeglichen werden
können . .

Da der zehnprozentige Gewinnanteil dem I . B . nicht nur für
seine Einlage , welche in keinem Verhältnisse zum Vermögen der
Gesellschaft steht , sondern hauptsächlich für seine Tätigkeit
im Geschäfte  zufließt , so hat die belangte Kommission mit Recht
fünf Prozent von den Bezügen des I . B . als Entgelt für seine
Dienstleistung im Geschäfte angenommen und hievon die Fürsorgeabgabe
bemessen . (Erkenntnis vom 5 . Februar 1926 , Z . ^ 474/25 .)

*

Das Wesen einer stillen Gesellschaft  besteht darin , daß
jemand sich an dem Betriebe des Handclsgewerbes eines anderen mit
einer Verinögenseinlagc gegen Anteil am Gewinn und Verlust beteiligt.
Inhaber des Handelsgewerbes blieb F . G . ; derselbe wurde daher
Eigentümer der Einlage des stillen Gesellschafters . Wenn im Gegen¬
sätze hiezu im bezogenen Uebereinkommen bestimmt wurde , daß
die stille Gesellschafterin berechtigt und verpflichtet fei, die Geschäfte
gleich einem offenen Handelsgesellschafter in derselben Weise wie F . G.
zu betreiben und daß ihr in Ansehung der Geschäftsführung sämtliche
Befugnisse zustehen , die das Gesetz einem offenen Handelsgesellschafter
zuerkennt , wenn weiter die stille Gesellschafterin ihrem Gatten K. H.
im Einverständnisse mit F . G . diese ihre Rechte übertrug , so kann
beim Bestände der stillen Handelsgesellschaft , der
niemals bestritten wurde,  nur angenommen werden , daß sich
F . G zur Ausübung seiner auf Erwerb abzielenden Tätigkeit einer
fremden Arbeitskraft bedient ; denn eine solche ist nach dem Wesen der
stillen Gesellschaft im vorliegenden , besonderen Falle die stille Gesell¬
schafterin , beziehungsweise ihr Gatte . Eine solche Tätigkeit ist aber im
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Sinne des 8 1 des Fürsorgeabgabegesetzes auf Seite des Unternehmers
abgabepflichtig.

Die Einwendung , daß eine Fürsorgeabgabe nur dann zu bezahlen
ist, wenn ein Entgelt bezahlt wird , daß aber ein solches tatsächlich
nicht vereinbart worden sei, und darum anzunehmen wäre, daß K. H.
seine Dienste unentgeltlich leiste, erledigt sich damit , daß das Entgelt
nach 8 3 des bezogenen Gesetzes die Bemessungsgrundlage für die
Abgabe bildet und daß daher dort, wo kein Entgelt bezahlt wird, eine
Abgabe nicht bemessen werden kann. Allein es ist im Sinne des 8 1152
des a. b. G .-B . nicht notwendig, daß im Vertrage ein Entgelt be¬
stimmt wird . Da die Unentgeltlichkeit der Dienstleistung des K. H.
nicht ausdrücklich vereinbart worden ist, so gilt ein angemessenesEntgelt
als bedungen . Von dieser Rechtsvermutung ausgehend, war die an-
gefochtene Entscheidung befugt, auszusprechen, daß zwar jener Teil der
Entnahmen , der sich als Gewinnbezug aus der Einlage der stillen
Gesellschafterin darstellt , abgabefrei ist, daß aber jener Teil , der als
Entgelt für die von K. H . geleisteten Dienste in den Entnahmen
enthalten ist, der Abgabe zu unterziehen ist. (Erkenntnis vom 5. Februar
1926 , Z . ^ 646/25 .)

Bemessungsgrundlage
Die den Angestellten anläßlich des Außendienstes gewährten

Uebernachtungsgebühren  unterliegen der Fürsorgeabgabe.
Auch die Uebernachtungsgebühren dienen zur Bestreitung eines

persönlichenBedürfnisses des Angestellten, nämlich des Wohnbedürfnisses,
wobei es ganz belanglos ist, daß der Angestellte einen festen Wohnsitz
hat , den er nur zeitweilig verläßt.

Der rechtliche Charakter der Uebernachtungsgebühr wird dadurch
nicht verändert.

Ferner ist es unerheblich, daß durch den Ersatz der tatsächlichen
Nächtigungskosten der Angestellte keinerlei Ersparnisse  erziele.
Auch dieser Umstand kann die Tatsache nicht beseitigen, daß die
kritische Gebühr eine Zuwendung des Arbeitsgebers darstellt, die zur
Befriedigung eines persönlichen Bedürfnisses des Angestellten dient.

Es kann daher der Rechtsanschauung nicht zugestimmt werden,
daß sich die Nächtignngsgebühren als Geschäftsunkosten der Dienst¬
geber darstellen. Daß diese Gebühren durch einen Dienstauftrag des
Dienstgebers hervorgernfen wurden, durch den Auftrag zur Reise, kann
doch nicht entscheidend sein. Dasselbe Schicksal teilen sie mit den
Reisediäten, die ebenfalls fürsorgeabgabcpflichtig sind. (Erkenntnis vom
16 . April 1924 , Z . L. 233/23/3 ). Im übrigen ergeht doch dieser
Dienstaustrag im Rahmen des Dienstverhältnisses und stellen sich die
verschiedenen dienstlichen Gebühren  eben als Entgelt für die
Dienstleistung dar . Es kann daher nicht gesagt werden, daß die
angefochtene Entscheidung gesetzwidrig ist.

Das Moment der Bereicherung im Sinne der Beschwerde ist,
wie aus dem Erkenntnisse vom 17 . Jänner 1924 , Z. 225/23/3,
hervorgeht, keine Voraussetzung der Abgabepslicht. (Erkenntnis vom
9 . November 1925 , Z . ^ 404/2/25 .)

Für den Bestand der Fürsorgeabgabe ist es unentscheidend, daß
die Monteure , die Zulagen  beziehen , am Sitze der Betriebsstätte
eine Wohnung haben und ihren Haushalt führen und daß es sich um
Sätze handelt , mit denen kaum das Auslangen für die tatsächlichen
Auslagen gefunden werden kann, so daß die Monteure aus diesen
Zolagen keine Vorteile ziehen. (Erkenntnis vom 16 . November 1925,
Z . ^ 395/3/25 .)

*

Es ist zweifellos, daß die R ei s e g e b üh r e n für den Dienst¬
nehmer einen wirtschaftlichen Vorteil bedeuten und einen Teil der
Lohnsumme darstellcn, weil der Dienstnehmer, der an seinem ständigen
Dienstort von seinem fixen Gehalt leben muß, auf der Reise, w :nn
init derselben auch ein Mehraufwand für die Lebensbedürfnisse ver¬
bunden ist, Beträge zugewendet erhält , mit denen er seine Verpflegung
an auswärtigen Orten voll decken kann, so daß er für seine Bedürfnisse
aus seinem fixen Lohn wesentliche Ausgaben nicht zu bestreiten hat.
Diese Reisevcrgütungen stellen zwar eine Betriebsauslage des Geschäfts-
Unternehmers dar, sie bilden aber keineswegs eine Sachauslage , da sie

den Reisenden zur Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse zukommcn.
(Erkenntnis vom 19 . Dezember 1925 , Z . ^ 653/25 .)

*

Die Bereicherung  des Arbeitnehmers ist keineswegs Voraus¬
setzung für die Abgabepflicht der Reiseverpflegskosten und
Nächtigungsgebühren.  Der Ausdruck Bereicherung im Ver¬
waltungsgerichtshoferkenntnisse vom 18 . November 1922 , Z . 9345,
betreffend die Abgabepflicht von Beträgen , die die beschwerdeführende
Aktiengesellschaft der Betriebsküche  ihrer Anstalt -zur Deckung
ihres Defizits zugewendet hatte, soll nicht mehr bedeuten, als daß durch
die Widmung des Unternehmers den Angestellten etwas zufließen
müsse. Wie in den Erkenntnisgründen ausgeführt wurde, würde sich
eine solche Bereicherung als Speisekostenbeitrag darstellen.

Wenn aber zum Beispiel der Angestellte seine Speisen bezahlt
und für das Gcbarungsdefizit nicht aufzukommen hat , dann bedeutet die
Zuwendung des Unternehmers für den Angestellten keine Bereicherung,
keine Einnahmsquelle.

Bei dieser Sachlage kann aus dem angeführten Erkenntnisse doch
Nicht der Schluß gezogen werden, daß die Voraussetzung der Fürsorge-
abgabe eine Bereicherung in dem Sinne sei, daß dem Angestellten nach
Deckung seiner Auslagen noch ein Betrag erübrigen müsse, durch den
er sich bereichere. (Erkenntnis vom 8. Jänner 1926 , Z . /i 525/25 .)

*

Gemäß 8 3 des Gesetzes vom 4. August 1920 , L.-G.- und V.-Bl.
Nr . 728 , ist die Bemessungsgrundlage für die Fürsorgcabgabe die
geleistete Lvhn(Gehalts )summe und gilt als Lohnsumme die Gesamtheit
aller in Geld- oder Geldeswert bestehenden Bezüge der Arbeiter
und Angestellten eines Betriebes mit Einschluß des Mietwertes von
Naturalwohnungen und sonstiger Leistungen des Arbeit (Dienst)gebers,
die dem Arbeit (Dienst)nehmer auf Grund des Arbeit (Dienst)vertrages oder
auf Grund besonderer Zuwendungen zukommen. In die als Bemessungs¬
grundlage dienende Lohnsumme ist gemäß Artikel III der Vollzugs¬
anweisung alles einzubeziehen, was der Arbeit (Dienst)nehmer für
seine A rb ei ts (D i e n st) l ei st un g auf Grund seines Arbeits-
(Dienst)vertrages oder ohne einen rechtlichen Anspruch infolge besonderer
Zuwendungen von seinem Arbeit (Dienst)geber erhält . Daraus folgt, daß
alle jene Beträge in die Bemessungsgrundlage nicht einzubeziehen sind,
die dem Arbeit (Dienst)nel>mec nicht für seine Dienstleistung, sondern
nur deshalb von Seite des Arbeit (Dienst)gebers zukommen, weil er bei
seiner Dienstleistung Auslagen bestritten hat , die sich als Betriebs-
kosten  des Unternehmers darstellen, wie Auslagen für Bahn - und
Wagensahrten , Geschäftsbriefe und Trinkgelder im Interesse des Unter-
nehmers, Fracht- und Zollgebühren für Waren und Aehnliches.

Mit Rücksicht auf diesen Charakter der Lohn(Gehalts )bezüge der
Arbeiter und Angestellten kann dem Worte „Bezüge " in dem
Fürsorgeabgabegesetze  nicht die gleiche Bedeutung zukommen,
wie im Gesetze vom 23 . Jänner 1914 , R .-G .-Bl . Nr . 13 , betreffend die
Tantiemenabgabe , weshalb auch die in der Gegenschrift der belangten
Behörde enthaltene Berufung auf das Erkenntnis des Verwaltungs¬
gerichtshofes vom 24 . September 1924 , 1' . 4, Sammlung Nr . 13215 (ie),
sich als verfehlt erweist.

Im gegebenen Falle ist unbestritten , daß die Reisenden der
beschwerdeführendenFirma bei ihren Reisen aus den ihnen bewilligten
Provisionen  auch alle jene Auslagen decken müssen, die sich nach
den vorstehenden Ausführungen als Betriebskosten  des Unter¬
nehmers darstellen, allerdings lassen sich diese Auslagen nicht ziffern¬
mäßig feststellen, weil die Reisenden hierüber der Firma gegenüber zu
keiner Abrechnung verpflichtet sind ; jedoch dieser Umstand allein kann
der Durchführung des Gesetzes nicht hinderlich sein, weil die Höhe
dieser Kosten, wie der Verwaltungsgerichtshof in einem ähnlichen Falle,
und zwar hinsichtlich der Reisetaggelder in dem Erkenntnisse vom
16 . April 1924 , Z . ^ 233/23 , Sammlung Nr . 13517 /I, durch
Billigung der in der damals angefochtenen Entscheidung vertretenen
Rechtsanschauung ausgesprochen hat , auf Grund der Erfahrungen
ermittelt werden kann.

Es ist daher die Rechtsanschauung der belangten Behörde , daß
bei Pauschalbeträgen,  als welche sich die von der beschwerde-
führenden Firma ihren Reisenden zuerkannten Provisionen darstellen, die
Ausscheidung der Betriebskosten des Unternehmers bildenden Betrüge
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unzulässig sei, eine irrige . (Erkenntnis vom 18 . Jänner 1926 , Z . L
619/25 .)

Aber auch die Einwendung der Beschwerde, daß die Kosten für
die auswärtigen Nächtigungen  der Reisenden einschließlich der aus
diesem Anlasse gezahlten Trinkgelder  nur tatsächliche Auslagen
des Dienstnehmers darstellen, die gemäß Artikel III der Vollzugs-
anweisnng der Fürsorgeabgabe nicht unterliegen , vermochte der Ver-
waltungsgerichtshof nicht als begründet zu erkennen, da die Nächti-
gungskosten einem Persönlichen Bedürfnisse der Reisenden dienen. Wenn
die Beschwerde dem gegenüber einwendet, daß das Persönliche Bedürfnis
des Reisenden nach einer Unterkunft und Ruhestätte bereits durch die
Bereithaltung einer Wohnung am ständigen Wohnsitze gedeckt sei und
daher die Nächtigung an einem anderen Orte nur auf das Bedürfnis
des Dienstgebers zurückzuführen sei, so ist darauf zu erwidern, daß
auch andere Angestellte sich in einer ähnlichen Lage befinden können
wie Reisende, wenn sie nämlich aus Dienstrücksichten gezwungen sind,
ihren Aufenthalt am Sitze des Unternehmens zu nehmen, ihre Familien
aber an einem anderen Orte in der bisherigen Wohnung zurückzulassen,
weil sie am Dienstorte für ihre Familien keine Wohnung finden können.
Und doch wird man in diesem Falle nicht sagen können, daß der
erhöhte Bezug, den sie mit Rücksicht auf die besondere Teuerung der
Lebenshaltung am Dienstorte , insbesondere aber zur Deckung der
erhöhten Auslagen für das Wohnungsbedürsnis erhalten , etwa zum
Teile nicht die Merkmale eines Dienstlohnes an sich tragen , weil für
ihr Wohnungsbedürfnis bereits anderweitig vorgesorgt sei und die
Beschaffung einer Unterkunft am Dienstorte nur dem Bedürfnisse des
Dienstgebers entspringe ; denn in der Bestimmung des Dienstlohnes,
die Kosten der Lebenshaltung (Wohnung , Verpflegung und
Kleidung ) des Dienstnehmers zu decken,  tritt auch dann keine
Aendcrung ein, wenn der Diensttohn zu dem Zwecke erhöht wird , um
die aus welchem Grunde immer erhöhten Kosten der Lebenshaltung
zu decken. Infolgedessen müßte auch eine besondere Zulage  zur
Befriedigung des Wohnungsbedürfnisses am Dienstorte sich als ein
Bestandteil des Dienstlohnes dar stellen (zu vergleichen
das Erkenntnis vom 27 . Februar 1911 , Z . 11061 , Sammlung 8053 L)
und müssen auch die Mehrauslagen,  die einem Reisenden für
seine Lebenshaltung  insoferne erwachsen, als er neben seiner
ständigen Wohnung oft noch ein weiteres^ Nachtlager aufzunehmen
genötigt ist, als zur Deckung eines persönlichen Bedürfnisses auf¬
gewendet, angesehen werden und stellt die Vergütung dieser Mehr¬
auslagen durch eine besondere Zulage oder durch eine dementsprechende
Bemessung des Taggeldes einen Bestandteil des Dienstlohnes dar . (Zu
vergleichen das Erkenntnis vom 3. Juli 1896 , Z . 3949 , 6 9833 .)
(Erkenntnis vom 5. Februar 1926 , Z . 57 7/25 .)

Verfahren.
Die Behörde ist im Rechte, wenn sie ausspricht, daß die

Erklärung des Direktors , es handle sich in den strittigen Fällen nicht
um Provisionen für die Vermittlung von Geschäftsaufträgen, sondern
um Gratifikationen an Angestellte fremder Unternehmungen zum Zwecke
der Erlangung von Lieferungsaufträgen , für sie nicht maßgebend sein
könne, da die Behörde selbst die Qualifikation der betreffenden Zu¬
wendungen vorzunehmen hat . Da indessen die Firma die Bekanntgabe
der Personen , welchen jene Zuwendungen zugekommen sind, verweigert
hat, so kann sie sich nicht für beschwert erachten, wenn die Behörde
dieser nicht aufgeklärten Post den Provisionscharakter zuerkannt und
daher auch die erwähnte Summe der Fürsorgeabgabebemessung unter¬
worfen hat . Nur nebenbei sei bemerkt, daß der Vertreter des ver¬
antwortlichen Geschäftsführers der Firma im Abgabestrafverfahren von
„Schmiergeldern für die Vermittlung von Geschäftsaufträgen " gesprochen
hat . (Erkenntnis vom 9 . November 1925 , Z . ^ 467/3/25 .)

6 . Rechtsprechung der Abgabenbeschwerdekommission,
soweit deren Rechtsanschauung nicht schon in den
unter H angeführten Erkenntnissen des Ver¬

waltungsgerichtshofes enthalten ist.
Abgabepflicht.

Nach Z 8 der Ausgleichsordnung  bleibt der Schuldner
prinzipiell über sein Vermögen verfügungsberechtigt , es kommt ihm

somit volle Handlungs - und Prozeßfähigkeit zu. Er ist insbesonders
grundsätzlich befugt, alle zum gewöhnlichen Geschäftsbetriebe gehörigen
Geschäfte ohneweiteres vorzunehmen, wenn er auch in gewissen Fällen
der Zustimmung des Ausgleichsverwalters bedarf. Damit ist aber nicht
gesagt, daß der Ausgleichsverwalter diese Geschäfte an Stelle des
Schuldners vorzunehmen hätte oder zu deren Vornahme befugt wäre.
Es bleibt somit im Wesen der Geschäftsbetrieb des Schuldners durch
das Ausgleichsverfahren unberührt . Selbst wenn der Ausgleich zur
Liquidierung  des Unternehmens führt , schließt diese den Betrieb
um des Erwerbes willen nicht aus . Nach Artikel 137 H.-G .-B . haben
die Liquidatoren laufende Geschäfte zu beenden, die Verpflichtungen
der aufgelösten Gesellschaft zu erfüllen, die Forderungen derselben ein¬
zuziehen und das Vermögen der Gesellschaft zu versilbern. Zur Be¬
endigung schwebender Geschäfte können die Liquidatoren auch neue
Geschäfte eingehen. Alle diese Tätigkeiten sind aber auf Erwerb ge¬
richtet. Wenn daher zu diesen Tätigkeiten fremde Arbeitskräfte ver¬
wendet werden, unterliegen ihre Bezüge gemäß Z 1 des Gesetzes der
Fürsorgeabgabe.

*

Ein Verein,  der statutenmäßig die Interessen eines bestimmten
Industriezweiges in jeder Hinsicht zu vertreten hat und deshalb eine
Tarifberatungsstelle und ein Frachtenrevisionsbureau unterhält und für
die Inanspruchnahme das gleiche Entgelt verlangt , wie andere gleich¬
artige Erwerbsunternehmungen , übt einen Erwerb aus , auch wenn der¬
malen die Einnahmen aus diesem Bureau die Regien nicht voll¬
ständig decken.

Auch ein Unternehmen in Gründung  ist ein auf
Erwerb gerichtetes Unternehmen , weil auch die vorbereitenden Tätig¬
keiten auf den künftigen Erwerb Hinzielen.

Eine ausschließlich Darlehensgeschäfte betreibende Erwerbs - und
Wirtschaftsgenossenschaft, die in ihrem Statut die Bestimmung hat,
daß das Höchstausmaß der Dividende 5 Prozent nicht übersteigen darf,
verteilt satzungsgemäß nur bestimmte Gewinne  und unterliegt
daher nur der 4 »/i,Prozentigen Fürsorgeabgabe.

*

Wenn ein Verband zur Verbilligung der Bedingungen im Geld¬
leihgeschäfte Warenwechsel von Angehörigen der ihm angeschlossenen
Korporationen zur Besorgung des Wechseleskompts  übernimmt,
unterliegt er der 8 »/,Prozentigen Abgabe.

*

Wenn eine Hypoth e k enversi chcrungsgesellschaft
die von ihr versicherten Kredite nur gegen Ersatz der Barauslagen
vermittelt , so unterliegt sie doch der 8 /̂,prozentigen Abgabe, da die
Kosten für die durch die Vermittlungstätigkeit erhöhten Personallasten
und für die sonstigen Betriebsspesen in den Bruttoprämien enthalten
find, und dadurch die unterste Grenze der Erwerbstätigkeit , nämlich
die Regiedeckung, erreicht ist.

Wenn die in den Statuten vorgesehene Vereinstätigkeit
allen Mitgliedern gleichmäßig und kostenlos zugute kommt, kann man
nicht davon sprechen, daß der Verein eine auf Erwerb abzielende
Tätigkeit entfaltet.

*

Eine Trennung der Betriebe nach 4 /̂ ^ prozentiger
und 8 ^ Proz entrger Abgabe  kann nur dann eintreten , wenn
nachgewiesen wird, daß die beiden Gruppen von Betrieben in örtlich
getrennten Lokalitäten ausgcübt werden, eine separate Buchführung
und auch eventuell getrennte Berechtigungen vorhanden sind, kurz und
gut, wenn die beiden Gruppen eine gewisse Selbständigkeit besitzen.

*

Wenn ein Versicherungsverband  einen Erwerb für
sich selbst nicht erzielt, so dient er doch dem Erwerbe der angeschloffenen
Versicherungsgesellschaftenund wird dadurch dieser Erwerb auch Erwerb
des Verbandes.
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Fremde Arbeitskraft.
Ist ein Fachgelehrter verpflichtet,  jederzeit auf Ver¬

langen einer Unternehmung für ein bekanntgegebenes Thema die
Literatur zusammenzustellen und einen Auszug aus ihr zu verfassen,
so unterliegt sein Honorar der Fürsorgeabgabe, mag auch die In¬
anspruchnahme dieser Arbeitskraft nur zeitweilig geschehen.

*

Der Techniker oder die Hilfsperson kann zum behördlich
autorisierten Zivilingenieur  niemals im Verhältnis
eines Gesellschafters stehen, da die Zivilingenieure ihrem Geschäfte
Persönlich vorzustehen haben, ihnen allein die Leitung und die aus¬
schließliche persönliche Verantwortung in allen ihren Geschäften zukommt.

*

Wenn die Gemeinschafter einer Erwerbsgesellschaft
nach bürgerlichem Gesetzbuche  ganz wie Angestellte im
Gemeinschaftsbetriebe tätig find, ein Betriebskapital überhaupt nicht
vorhanden und auch das Anlagekapital ganz unbedeutend ist, so tritt
der Gemeinschafter den anderen Gemeinschaftern gegenüber als fremde
Arbeitskraft auf, da die Erwerbsgesellschaft nach bürgerlichem Gesetzbuche
nicht eine mit juristischer Persönlichkeit ausgestattete Vereinigung ist.
Es unterliegt daher in Analogie des§ 95, lit. k P .-St .-G., bei diesem
Gemeinschaftsverhältnisse jener Teil der Bezüge der Gemeinschafter der
Fürsorgeabgabe, der dem Marktwerte dieser Arbeitsleistungentspricht
und ist der übrige Teil der Bezüge als Gewinnbeteiligung von der
Abgabe frei zu lassen.

-t-

Die Bezüge von Genossenschaftern  unterliegen soweit der
Fürsorgeabgabe, als sie Lohncharakter haben, die etwa in den Bezügen
enthaltenen Gewinnanteile sind abgabefrei.

*

Von einer Delcredere - Haftung eines Provisions¬
agenten  kann nur dann die Rede sein, wenn dem Provisionsagenten
Unternehmerqualitätzukommt, daher insbesondere dann, wenn er die
von ihm gesammelten Aufträge nach seinem Belieben den mit ihm in
Geschäftsverbindung stehenden Geschäftsleuten zuteilen kann. In diesem
Falle hat er aber auch das ganze Risiko des Geschäftes zu tragen.
Weiters darf für ihn auch kein Konkurrenzverbot bestehen und dürfen
ihm seitens der Unternehmer auch keine Weisungen gegeben werden,
denn das sind Merkmale, die trotz Haftung für einen Schaden auf
ein Angestelltenverhältnis schließen lassen. Aus der Tatsache, daß der
Vertreter eine teilweise Haftung übernimmt, kann noch nicht abgeleitet
werden, daß er selbständiger Gewerbetreibender ist, denn ein selbständiger
Gewerbetreibender muß für seine Geschäfte die volle Haftung tragen.
Bemerkt wird, daß auch Angestellte verpflichtet werden können, eine
Haftung zu übernehmen, wie zum Beispiel Kassiere, Inkassanten, die
dazu in der Regel auch noch eine Kaution zu stellen haben. Aus dem
gegebenen Tatbestände geht aber hervor, daß der Provisionsagent dem
beschwerdcführenden Unternehmen organisatorischals fremde Arbeits¬
kraft eingegliedert ist. -i-

Der einzigeGesellschafter einerGesellschaft mit
beschränkter Haftung  ist vom wirtschaftlichen Standpunkt aus
selbst und nicht eine von ihm verschiedene dritte Person der Unter-,
nehmer der formell von der Gesellschaftm. b. H. betriebenen Firma und
kann daher nur der einzige Gesellschafter selbst als Rechtssubjekt der
Unternehmung angesehen werden. Der einzige Unternehmer einer Firma
kann aber mit sich selbst keinen Dienstvertrag abschließen und daher
auch nicht sein eigener Angestellter sein. Dasselbe gilt, wenn sich
sämtliche Geschäftsanteile einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in
den Händen der Ehegatten befinden.

»
Die Trägerlöhne oder Waggelder,  die der Käufer der

Ware zu entrichten hat, sind nicht beim Käufer der Abgabe zu
unterziehen.

*

Die in einer Anstalt unter gebrachten Leute,  die
für die beschwerdeführende Firma Arbeiten verrichten, sind mittelbar

als Angestellte dieser Firma aufzufassen. Von den an die Anstalt aus¬
bezahlten Beträge entfällt aber ein Teil auf Regien dieser Anstalt, die
sich mittelbar als Geschäftsunkosten der abgabepflichtigen Firma dar¬
stellen und daher als Abzugspost zulässig sind.

Den gepflogenen Erhebungen zufolge teilen die Börsen¬
agenten  die von ihnen gesammelten Aufträge den mit ihnen in
Geschäftsverbindung stehenden Geschäftsleuten zu. Ein Konkurrenzverbot
besteht für sie nicht. Weisungen mit Ausnahme der Ordre zu kaufen
oder zu verkaufen erhalten sie weder vom Käufer noch vom Verkäufer.
Da sie auch mit dem Unternehmen nicht in einem Dauerverhältnis
stehen, können sie wohl nicht als fremde Arbeitskräfte im Sinne des
Z 1 des Fürsorgeabgabegesetzes angesehen werden, und wird daher der
Beschwerde stattgegeben. Diese Rechtsauffassung findet auch im H 4
der Bestimmungen für den Geschäftsverkehr an der Börse für land¬
wirtschaftliche Produkte in Wien (Usance) ihre Stütze, der lautet:
„Schließt ein nicht als Handelsmäkler beeideter Agent im Namen und
für Rechnung eines bekannten Auftraggebers ein Geschäft an der Börse
für landwirtschaftliche Produkte in Wien oder mit schriftlicher(schluß¬
brieflicher) Unterwerfung unter das Schiedsgericht dieser Börse ab, so
haftet er aus diesem Geschäfte so lange, bis er den direkten Austausch
von Schlußbriefen zwischen den Vertragsteilen bewerkstelligt oder den
Nachweis erbracht hat, daß er zum Geschäftsabschlüssean der Börse
oder mit schriftlicher Unterwerfung unter das Schiedsgericht dieser
Börse im Namen und für Rechnung des namhaft gemachten Auftrag¬
gebers ermächtigt war. Die vollzogene Ablieferung der Ware oder eine
dieser gleichzuhaltende Vertragserfüllung befreit den geschäftsvermittelnden
Agenten unter allen Umständen von seiner Haftpflicht. Den Austausch
ordnungsmäßigerSchlußbriefe zwischen den Vertragsteilen find sowohl
diese wie der Geschäftsvermittler zu fordern berechtigt."

Bemessungsgrundlage.
Auch das gemäßZ 8 des Angestelltengesetzesüber die gesetzlich

vorgeschriebenc Zeit bezahlte Entgelt bei Dienstverhinderung
unterliegt als besondere Zuwendung der Fürsorgeabgabe.

*

Von dem Betrage, den ein Unternehmen zur Herstellung und
Unterstützung einer für seine Angestellten bestehenden Gemeinschafts¬
küche leistet, sind jene Posten der Abgabe zu unterziehen, durch die
der Spcisenkostenbetrag, den die Angestellten sonst zu bezahlen hätten,
eine Verminderung erfährt.

*

Vergütungen der Uebersiedlingskosten  eines neu auf¬
genommenen Beamten unterliegen als besondere Zuwendung der
Abgabe.

*

Das neben dem Krankengelde  den Angestellten für die
Zeit der Kranlheit zukommende Entgelt ist abgabepflichtig.

*

Die dem im Geschäftsbetriebe tätigen Sohne  gewährte
Beistellung der Kost und des Quartieres aus den Haushaltungs¬
entnahmen des Vaters also ohne Belastung des Betriebsspescnkontos,
begründet nicht die Abgabepflicht.

*

Für die Fürsorgeabgabepflicht ist es ohne Belang, wenn die
Zahlung der Gehälter von Seite einer dritten Person
erfolgt, entscheidend hiefür ist nur, daß die Gehälter in Ausübung
einer auf Erwerb abzielenden Tätigkeit von wem immer an fremde
Arbeitskräfte ausbezahlt wurden. Derjenige, der die fremde Arbeitskraft
zu seinem Erwerbe benützt, ist abgabepflichtig.

*

B(i Naturalbezügen  sind die Gestehungskosten aus dem
Verkaufspreise abzüglich des erzielten Gewinnes zu ermitteln, so daß
auch die Manipulationsspesen als zu den Gestehungskosten gehörend,
anzusehen sind.
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Ort der Vorschreibung.
Wenn eine Wiener Firma ihre Arbeiter einer ausländischen

Firma gegen Ersatz des Lohnes mit einem 20prozentigen Regiezuschlag
und einer lOprozentigen Werkzeugabnützungsgebühr überläßt , dann
liegt ein Erwerb der hiesigen Firma vor und find daher die aus¬
bezahlten Löhne in Wien der Abgabe zu unterziehen.

Verfahren.
Der Tag , an dem ein Betrieb kontrolliert wird , gilt gemäß K 5,

Absatz 5 des Fürsorgeabgabegesetzes als Beanständungstag,  nicht
aber erst der Tag der Zustellung des Zahlungsauftrages , der auf
Grund des Revisionsberichtes erlassen wurde.

Die Anschauung der beschwerdeführenden Firma , daß eine
Beanständung  einer Abrechnung nur dann rechtswirksam im
Sinne des Gesetzes vorhanden ist, wenn irgend ein bestimmter Grund
der Beanständung angegeben ist, stellt sich als rechtsirrtümlich dar.
Wenn anläßlich der Kontrolle nicht abgerechnete abgabepflichtige Be¬
träge aufgedcckt werden, so gelten selbstverständlich die Abrechnungen
als beanständet. Aber selbst wenn die Anführung eines bestimmten
Beanständungsgrundes notwendig wäre, um die Beanständung rechts¬
wirksam erscheinen zu lassen, so wäre der Vorwurf , daß dies im vor¬
liegenden Falle nicht zutreffe, ungerechtfertigt erhoben. Denn nach der
Aktenlage hat das Revisionsorgan bereits am 7. Oktober 1924 mit

der Uebcrprüfung der Reiserechnungen in Gegenwart der maßgebenden
Funktionäre begonnen, so daß kein Zweifel bestehen kann, daß die
Beanständung der Abrechnungen in einer bestimmten Richtung erfolgte.
Die dreimonatige Unterbrechung der Revision ist rechtlich belanglos,
da hinsichtlich beanständeter Abrechnungen für die Verjährung des
Bemessungsrechtes die Bestimmungen des Gesetzes vom 18 . März 1878,
R .-G .-Bl . Nr . 31 , sinngemäß Anwendung zu finden haben.

*

Ein irrtümlich ausbezahlter Lohn betrag , der
im Klagewege evident uneinbringlich ist, kann abgeschrieben werden.

*

Eine durch das Revisionsorgan vcranlaßte Nachtragsab¬
rechnung  für Monate , die gemäß Z 5, Absatz b des Fürsorgeabgabe,
gesetzes nicht mehr beanständet werden können, kann nicht als eine
freiwillige Abrechnung aufgefaßt werden, so daß darin ein Verzicht auf
das Erlöschen des Beanständungrechtes erblickt werden könnte.

-r-

n oonto Entnahmen vor der Gntbuchung sind im
Zeitpunkte der Entnahme , nicht erst im Zeitpunkte der endgültigen
Gutbuchung abgabepflichtig. Darnach richtet sich auch der Lauf der
sechsmonatigen Beanständungsfrist.

*

Ein Zahlungsauftrag  darf nicht an den einzigen Gesell¬
schafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gerichtet werden
sondern nur an letztere.

DruckE, Kainz vorm. I B. Wallishausser. Wien VIII..
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